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Masterstudiengang respektive nicht weniger als ein und
nicht mehr als zwei Jahre.

3. Die Leistungen in einem Bachelorstudiengang werden
insbesondere durch studienbegleitende Pr�fungen abge-
legt. Jedes Lehrmodul endet somit mit einer abschließenden
Prüfung.

4. Je nach Arbeitsaufwand f�r die Studierenden werden
die einzelnen Lehrmodule mit sogenannten ECTS-Punkten
(European Credit Transfer System) gewichtet, die es möglich
machen, die dort erlangte Note im Rahmen einer Gesamt-
note entsprechend zu berücksichtigen und die Leistungen
an einer anderen Hochschule leicht anerkennen zu lassen.

Wenngleich die sogenannte Bologna-Erklärung die Mit-
gliedstaaten nicht zwingend zu einer Umsetzung ver-
pflichtet hat, haben sich die neuen Studiengänge faktisch
längst in fast allen Studienfächern durchgesetzt. Die kon-
krete Umsetzung hat dabei oft Kritik erfahren, die nicht
zuletzt daran entbrannt ist, dass der Bachelor häufig auf
lediglich drei Jahre festgelegt wurde, weshalb die Mobilität
der Studierenden wegen des Zeitdrucks zum Teil sogar abge-
nommen haben soll.

Den größten Widerstand leisteten bisher die deutschen
Juristen. Im Jahr 2005 hat der Koordinierungsausschuss zur
Juristenausbildung der Justizministerkonferenz erstmals alle
betroffenen Verbände befragt, ob und inwieweit diese die
Notwendigkeit einer Reform der Juristenausbildung und die
Integration von Bachelor- und Masterstudiengängen befür-
worten. Das vorgeschlagene Beispiel für eine Umsetzung sah
seinerzeit vor, die klassischen Elemente des deutschen Studi-
ums (erstes Staatsexamen, Referendariat, zweites Staats-
examen) durch eine vollständige Umstellung auf einen
dreijährigen Bachelor und einen zweijährigen Master-
studiengang zu ersetzen, wobei ca. 60% der Studierenden
die Hochschule nach dem Bachelorabschluss hätten ver-
lassen müssen. Dieser Vorschlag wurde von sämtlichen Ver-
bänden abgelehnt. Wenige Stimmen behielten sich jedoch
vor, andere Umsetzungsmodelle einer Prüfung zu unterzie-
hen, insbesondere der Deutsche Notarverein und der Deut-
sche Anwaltverein. Die Justizministerkonferenz im selben
Jahr lehnte eine Umsetzung des Bologna-Prozesses als Folge
der Umfrage ebenso kategorisch ab, wie der Koalitions-
vertrag von CDU und SPD im Bund zur Überraschung der
Bildungspolitiker im justizpolitischen Teil eine klare Absage

an Bologna enthielt, während im bildungspolitischen Teil
noch ein umfassendes Bekenntnis zu den neuen Studien-
strukturen zu finden war. Seitdem sind jedoch verschiedene
Modelle vorgeschlagen worden, wie sich Bachelor- und Mas-
terstudiengänge in die klassische deutsche Juristenausbil-
dung integrieren lassen.

II. Der Status Quo: Die geltende Juristenausbildung
Schon die jetzige Juristenausbildung unterscheidet sich ver-
mutlich deutlich von der, die die meisten Leser dieser Zeit-
schrift selbst absolviert haben. Die Studierenden müssen
nunmehr bereits während ihres Studiums an der Hoch-
schule einen sogenannten Schwerpunktbereich wählen, in
dem verschiedene Pflichtveranstaltungen besucht und
Abschlussprüfungen bestanden werden müssen. Die Note
aus diesem Schwerpunktbereich fließt zu 30% in die Note
der nunmehr sog. ersten Pr�fung ein. Die verbleibenden
70% der ersten Prüfung sind dem klassischen ersten Staats-
examen ähnlich und bestehen nunmehr in sämtlichen Bun-
desländern aus (zumeist sechs) schriftlichen Prüfungen
sowie einer mündlichen Prüfung. Es folgt ein zweijähriges
Referendariat, innerhalb dessen nach 1,5 Jahren die Klausu-
ren des zweiten Staatsexamens geschrieben werden. Jeder
Absolvent des zweiten Staatsexamens erhält die Befugnis
zum Richteramt und ist berechtigt, sich als Rechtsanwalt
ohne weitere Voraussetzungen niederzulassen.

Die Gegner einer erneuten Reform der Juristenausbildung,
zu denen insbesondere der Juristenfakultätentag, in Ver-
anstaltungen häufig vertreten durch seinen Vorsitzenden
Professor Dr. Peter M. Huber, die Bundesjustizministerin Bri-
gitte Zypries und die bayerische Staatsministerin für Justiz
Dr. Beate Merk zählen, halten diese aktuelle Form der Juris-
tenausbildung für international hervorragend und nicht
veränderungsbedürftig. Der Juristenfakult�tentag befür-
wortet allenfalls ein Nebeneinander von klassischer und
bolognakonformer Juristenausbildung, bei dem die Bache-
lor-Studierenden nicht Volljurist werden könnten.

Diese radikale Abwehrhaltung ist indes nicht mehr die Auf-
fassung aller mit diesem Thema befassten Personen und Ver-
bände. Seit der Entscheidung der Justizministerkonferenz
sind drei Modelle vorgeschlagen worden, wie sich die deut-
sche Juristenausbildung bolognakonform gestalten ließe.
Soweit weitere Modelle in der Diskussion sind, handelt es
sich der Sache nach um Variationen eines der im Folgenden
vorgestellten Vorschläge.

III. Das 4-Stufen-Modell (2005)
Bereits vor dem ablehnenden Beschluss der Justizminister-
konferenz hat der hamburgische Notar Dr. Jens Jeep im Jahr
2005 einen umfassenden Reformvorschlag unterbreitet, der
Teile der traditionellen Juristenausbildung mit den Möglich-
keiten des Bologna-Prozesses verbindet. Das sog. 4-Stufen-
Modell besteht aus den folgenden Elementen:

1. Stufe: Das grundständige Studium der Rechtswissen-
schaften schließt nach grundsätzlich vier Jahren mit
dem Bachelor of Laws ab, der ausschließlich aufgrund studi-
enbegleitender Prüfungsleistungen verliehen wird. Hier sol-
len die wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen für
jede rechtsbezogene Tätigkeit erlernt werden. 30% der Prü-
fungsleistungen sollen von den Studierenden aus allen
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Ein gutes Bild f�r die Idee von Bologna: Die Form ist interna-
tional kompatibel, auch wenn der Inhalt ganz individuell ist.
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angebotenen Bachelorkursen – auch anderer Fakultäten –
frei w�hlbar sein, also von juristischen Spezialthemen bis
zu Veranstaltungen der Sprach- oder Wirtschaftswissen-
schaften reichen. Daraus soll sich ein wissenschaftlicher,
individuell zugeschnittener Bachelor ergeben, der gerade
auch für den Einstieg in die Wirtschaft qualifiziert, aber
nach Wunsch auch auf die juristische Spezialisierung vor-
bereitet und sich vom Prüfungsprogramm des Staats-
examens insoweit unterscheidet. 70% der Studienanfor-
derungen sollen die Studierenden hingegen auf die
Anforderungen des Staatsexamens vorbereiten, das
jedoch nicht mehr den Abschluss des Studiums darstellt,
sondern allein Zugangsvoraussetzung zu den voll-
juristischen Berufen ist.

2. Stufe: Jeder Bachelorabschluss (auch ein ausländischer)
berechtigt zur Teilnahme an einem umfassenden und ein-
heitlichen Staatsexamen. Dieses könnte etwa in zwei Blö-
cken mit zwölf Klausuren und mündlicher Prüfung durch-
geführt werden und soll grundsätzlich das Niveau des
bisherigen zweiten Staatsexamens haben, jedoch mit aus-
bildungszeitbedingten Abstrichen in der Tiefe, nicht aber
der Breite des Stoffes. Es soll neben Gutachten auch Urteile,

Schriftsätze, Verträge (Theorie der Praxis) sowie wissen-
schaftliche Themenarbeiten verlangen und dabei grundsätz-
lich zugleich den Umgang mit offenen Sachverhalten prü-
fen.

3. Stufe: Nur ein erfolgreiches Staatsexamen (Mindestnote
befriedigend) berechtigt zur Aufnahme in ein wenigstens
einjähriges Referendariat mit vier Stationen, davon mindes-
tens eine bei Gericht und eine bei einem Anwalt. Hinzu
sollen regelmäßige Sitzungsvertretungen bei der Staats-
anwaltschaft kommen. Einheitliche Zeugnisse und aus-
führliche Arbeitsberichte der Referendare würden danach
die Leistung wiedergeben. Auf ein weiteres Staatsexamen
könnte und sollte nach Auffassung Jeeps jedoch verzichtet
werden, um nicht die Praxisausbildung durch die Vor-
bereitung auf ein weiteres theoretisches Examen zu belas-
ten. Es bliebe grundsätzlich beim Einheitsjuristen, eine indi-
viduelle Spezialisierung soll im genannten Rahmen jedoch
möglich und erwünscht, jedoch nicht zwingend sein.

4. Stufe: Anstelle von Pflichtwahlfach bzw. Schwerpunkt-
ausbildung vor bzw. in der Ersten (Staats)prüfung sollen die
Hochschulen einen einjährigen Vertiefungsstudiengang
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4 Jahre

5 Jahre

5 ½ Jahre

Einheitliches
Staatsexamen

reglementierte volljuristische Berufe:

Rechtsanwalt
Richter

Staatsanwalt
Notar

höherer Verwaltungsdienst 

5 ½ Jahre (mit Master 6 ½ Jahre)

Abschluss: Bachelor of Laws (LL.B.)
(aufgrund studienbegleitender Prüfungen)

Referendariat
(individuelle Schwerpunkte in vier 

Stationen + Sitzungsvertretung StA)

Masterstudium
(Spezialisierung)

Abschluss: Master of Laws (LL.M.)
oder Master in anderem Fachgebiet

Studienbeginn

allgemeine (auch juristische) Berufe:

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
juristischer Angestellter (z.B. in Banken, Versicherungen, 

Kanzleien,) allg. Management, sonst. Tätigkeit in Unternehmen, 
Rechtspfleger, Notariatsmitarbeiter, Verbandsjurist, 

Journalist, selbständiger Unternehmer
Europäische Institutionen, etc. 

(zum Teil mit weiteren Prüfungen verbunden)

4 Jahre (mit Master 5 Jahre)

1. Stufe: 
Bachelor 

(grds. 4 Jahre)

2. Stufe: 
Staatsexamen 

(1/2 Jahr)

3. Stufe: 
Referendariat

(1 Jahr)

2. oder 4. Stufe:
Master

(1 Jahr)

Studium der Rechtswissenschaften

(wissenschaftliche, breite Grundausbildung mit Theorie der Praxis (70%), 
Praktika und individuellen, fachübergreifenden Schwerpunkten (30%)

6 Jahre

6 ½ Jahre 5 Jahre4 Jahre

Note: mind. befriedigend

Das 4-Stufen-Modell will die besten Elemente aus alt und neu kombinieren.
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zum Master of Laws anbieten. Dieser soll der Spezialisie-
rung der Studierenden unmittelbar vor dem Berufsein-
stieg und der Profilierung der Universitäten dienen, ist
jedoch – wie bereits heute – keine Pflichtvoraussetzung für
den Volljuristen.

IV. Das NRW-Modell (2006)
Als erste Ministerin aus dem Kreise der Justizminister hat
sich die nordrhein-westfälische Amtsinhaberin Roswitha
M�ller-Piepenkçtter im Jahre 2006 von der alten Position der
Justizministerkonferenz gelöst und eine Reform der Juristen-
ausbildung angemahnt. Insbesondere wies sie darauf hin,
dass es nicht zutreffend sei, dass Absolventen eines Bachelor-
abschlusses keinerlei Berufschancen hätten. Sie hat ein eige-
nes Modell vorgestellt, das sie mit Verbandsvertretern in
Nordrhein-Westfalen seither intern weiterentwickelt.

Dieses Modell kombiniert alle Elemente der klassischen
juristischen Ausbildung mit allen Elementen des Bologna-
Prozesses. Es sieht vor, dass die Studierenden nach drei Jah-
ren Studium an der Hochschule einen Bachelorabschluss
ablegen. Ca. 60% der Studierenden müssen mit diesem
Abschluss die Hochschule verlassen, während der andere
Teil zu Masterstudiengängen zugelassen wird. Der Rechts-
pflege-Master soll zum einen das im Bachelor gelernte
Wissen bis auf Examensniveau vertiefen, zum anderen die
Möglichkeit zur Schwerpunktbildung enthalten. Dieser

zweij�hrige Masterstudiengang wäre ver-
pflichtend für sämtliche Volljuristen. Der
Zugang zum Beruf des Anwalts, Richters oder
Notars würde somit im Wesentlichen von der
Note des Bachelorabschlusses abhängen. An
den Master würde sich das klassische erste
Staatsexamen anschließen, gefolgt – wie bis-
her – von einem zweijährigen Referendariat
und dem zweiten Staatsexamen.

V. Das Stuttgarter Modell (2007)
Zusammen mit seinem sächsischen Amts-
kollegen stellte der baden-württembergische
Justizminister Professor Dr. Ulrich Goll 2007
das sog. „Stuttgarter Modell“ vor. Dieses ent-
sprach zur Überraschung der Fachwelt auf den
ersten Blick exakt dem Vorschlag, der noch
zwei Jahre zuvor von allen befragten Ver-
bänden abgelehnt worden war. Goll forderte
eine Reform der Juristenausbildung, bei der
das bisherige System aus Staatsexamen und
Referendariat ersetzt werden sollte durch einen
zweistufigen Studiengang, bestehend aus
einem dreij�hrigen Bachelor- und einem
zweij�hrigen Masterstudiengang. Den
Bachelorstudiengang begleiten strukturierte
Praktika, der Masterstudiengang beginnt mit
einer einjährigen, unbezahlten Praxisphase
mit begleitendem universitären Unterricht,
bevor es für ein weiteres Jahr wieder an die
Universität geht. Ein Referendariat oder eine
echte Staatsprüfung soll es nach diesem
Modell jedoch nicht geben, lediglich eine
gewisse Beteiligung des Staates an der Gestal-
tung der Hochschulprüfungen, etwa durch
den Einsatz von Praktikern als Prüfer. Der

Zugang zum Richterdienst würde dann auf Ebene eines in
der Justiz angesiedelten Auswahlverfahrens geregelt. Der
Staat müsste bei diesem Modell nur noch für diejenigen zah-
len, die tatsächlich in den Staatsdienst eintreten.

VI. Das Mannheimer Modell (2008)
Hinzuweisen ist abschließend noch auf das sog. „Mann-
heimer Modell“ eines Bachelor-Studienganges, der bereits
heute in die im Übrigen unveränderte Studienstruktur in-
tegriert wird. Der Bachelor Unternehmensjurist wird nach
drei Jahren u. a. durch eine Prüfung erlangt, die dem zivil-
rechtlichen Teil des Staatsexamens entspricht und als solche
auch anerkannt wird. Wer den Weg zum Volljuristen
weitergehen möchte, muss einen einjährigen Ergänzungs-
studiengang an der Hochschule anschließen, der die fehlen-
den Fachgebiete für die erste Staatsexamensprüfung abdeckt
und mit dieser endet. Der Studiengang ist im Herbst 2008
gestartet, sieht sich jedoch zum Teil recht heftiger Kritik aus-
gesetzt. Hauptangriffspunkt ist die Tatsache, dass hier eine
echte Abschichtung des Stoffes (erst Zivilrecht, dann Straf-
recht und öffentliches Recht) auf der Ebene des ersten Exa-
mens stattfindet und die Studierenden dadurch im Vorteil
sein könnten, dass sie, anders als ihre Kommilitonen an
anderen Hochschulen, erst das eine Rechtsgebiet lernen und
in einer Prüfung nachweisen müssten und danach mit
einem hohen zeitlichen Abstand das andere.
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staatl. Eingangs-
prüfung  (ab 5. Jahr)

1. Jahr

Bachelor of Laws
bis 30 % nichtjuristische Fächer,        

z. B. Betriebswirtschaft
2. Jahr

3. Jahr

Berufseinstieg                
reglementierte juristische Berufe

4. Jahr Master of Laws                             
(2 Jahre) „Rechtspflege“ Master

(1 oder 2 Jahre) Spezialisierung 
oder anderes Fach, z. B. MBA

5. Jahr

Berufseinstieg
nicht reglementierte Berufe

Berufseinstieg
nicht reglementierte Berufe

7. Jahr

Staatsprüfung

6. Jahr

Vorbereitungsdienst                   

Das NRW-Modell kombiniert alle bekannten mit allen neuen Ausbildungs-
elementen und beinhaltet insgesamt vier Pr�fungen.
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VII. �berblick �ber die weitere Diskussion
Zwischenzeitlich hatte 2006 auch der Deutsche Anwaltver-
ein (DAV) einen eigenen Reformvorschlag zur Juristen-
ausbildung vorgelegt, der sich jedoch weniger mit dem
Bologna-Prozess als vielmehr mit der geforderten Einfüh-
rung einer Spartenausbildung nach dem ersten Staats-
examen befasste. Nach diesem Vorschlag sollte etwa Anwalt
nur werden dürfen, wer einen Ausbildungsplatz bei einem
erfahrenen Anwalt vorweisen kann und bei diesem eine
zweijährige praktische Ausbildung genießt. An deren Ende
sollte nach wie vor eine staatliche Prüfung stehen, jetzt
jedoch aufgeteilt nach Berufssparten.

Neben diesem Vorschlag, der nur wenige Unterstützer gefun-
den hat, hat der DAV jüngst 5 Thesen zur Umsetzung des
Bologna-Prozesses in der Juristenausbildung veröffentlicht.
Diese entsprechen dem oben beschriebenen 4-Stufen-Modell.
Geringe Abweichungen zeigen sich lediglich im Detail der
Begründung: So hält der DAV es für zulässig, nicht alle Absol-
venten des Staatsexamens zum Referendariat zuzulassen, so
dass der Weg zu einer Spartenausbildung offenbleibt, an
deren Ende ein weiteres Staatsexamen stehen soll.

Die Bundesrechtsanwaltskammer hingegen optiert nach
anfangs ablehnender Haltung derzeit für das NRW-Modell.
Bundesnotarkammer, Deutscher Notarverein und Deut-

scher Richterbund sprechen sich vor allem für die Bewah-
rung des Einheitsjuristen und des Staatsexamens als Zu-
gangsvoraussetzung zu den reglementierten juristischen
Berufen aus.

Keine Zustimmung hat bisher das Stuttgarter-Modell erfah-
ren. Dieser Vorschlag rief im Gegenteil erheblichen Protest
hervor. So haben etwa 248 Juristen aus Wissenschaft und
Praxis eine Petition gegen diesen Vorschlag unterschrieben.
Auch die juristischen Fakultäten Baden-Württembergs
haben sich in einer Presseerklärung dagegen ausgesprochen.

Seitens des Bundesjustizministeriums gab es wenige Stel-
lungnahmen zu diesem Thema. Die Ministerin beruft sich
vornehmlich auf den Koalitionsvertrag und den dort verein-
barten Nichteinstieg in Bologna im Rahmen der Juristen-
ausbildung. Sie selbst hält eine Umstellung nicht für erfor-
derlich. Im Falle einer Umsetzung wären jedoch in jedem
Fall eine Änderung des Deutschen Richtergesetzes und
damit die Einbeziehung des Bundes erforderlich.

Eine Gruppe von Hamburger Juristen, darunter auch der
Präsident der Hamburgischen Notarkammer Notar Heiko
Zier, hat unter dem Schlagwort „Hamburger Modell“ eine
Reform befürwortet, die ebenfalls im Wesentlichen dem
geschilderten 4-Stufen-Modell entspricht, mit kleinen Ab-
weichungen im Detail: Nicht jeder Bachelor-Abschluss soll
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Grundstudium

(jur. Methodik, Kerngebiete d. Rechts, Grundlagenfächer, 
Eignungsfeststellung)

Vertiefungsphase

(Befähig. zur wissenschaftli-
chen Arbeit und zur method.  
fundierten Rechtsanwendung 
in wichtigen Bereichen des 
Rechts, Zusammenwirken d. 
Teilrechtsordnungen) 

Praxisphase

(Befähigung zur praktischen 
Rechtsanwendung in ein-
zelnen Berufsfeldern; Ein-
arbeitungsfähigkeit i. Ü.) 

Vertief.- u. Wahlfachphase

(Wissenschaftl. fundierte 
Vertiefung, Verfestigung 
und Erweiterung, Aufarbei-
tung der Praxiserfahrungen; 
Wahlfach aus einem der 
drei Rechtsgebiete) 

G
rundlagen

S
chlüssel qu.

S
trafrecht

Ö
ff. R

echt 
Z

ivilrecht 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester 8. Semester 9. Semester 10. Semester 

Bis Ende 4. Sem. studienbegleitende Zwischenprüfung; reine Uni-
versitätsprüfung; erworbene ECTS-Punkte zählen zur Bachelorprüfung 

Bachelor (reine Univ.-prüfung) 
- weitere stud.-begl. Leist. (50%) 
- Bachelorarbeit (30%) 

Master (Universitätsprüfung unter staatlicher Beteiligung) 
- Beurteilungen der Ausbilder aus den Praxisphasen (15%) 
- Masterarbeit (15%) 
- Abschlussklausuren (abgeschichtet; staatliche Mitwirkung) (30 %) 
- Mündliche Prüfung (staatliche Mitwirkung) (20%) 

- bisherige Leistungen (20%) 

- eventuell Bachelorpunktzahl (ggf. ca. 20%) 

Universitäre Veranstaltungen (Vorlesung/Übung/Fallbesprechung durch Professoren; 
Kleingruppen durch Professoren/Assistenten/Praktiker) 

Praktika / Praxisphasen (schließt  
begleitenden Unterricht ein) 

Obliga-
torische
Berufs-
einarbei-
tungs-
phase

Prüfungsleistungen (studienbegleitend/in der  
vorlesungsfreien Zeit) 

Das Modell aus Baden-W�rttemberg ersetzt die klassische Juristenausbildung durch ein zweistufiges Bologna-System.
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den Zugang zum Staatsexamen eröffnen, die „Theorie der
Praxis“ soll im Examen nicht geprüft werden (also die Fähig-
keit, ein Urteil oder einen Schriftsatz zu erstellen) und im
Referendariat soll eine Verwaltungsstation weiter Pflicht sein.

Eine Expertenkommission des Stifterverbandes f�r die
Deutsche Wissenschaft spricht sich in ihren vorläufigen
Ergebnissen auch für einen vierjährigen Bachelor, keinen
verpflichtenden Master, ein Staatsexamen als Zugangs-
voraussetzung zum Referendariat und die Beibehaltung des
Einheitsjuristen aus, entsprechend dem 4-Stufen-Modell.
Ein zweites Staatsexamen soll jedoch zusätzlich folgen.

Und erst vor wenigen Wochen hat sich auch der schleswig-
holsteinische Justizminister Uwe Dçring mit einer Presse-
mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt, in der er die
Reform der Juristenausbildung mit der folgenden Motiva-
tion fordert: „Wir wollen mit einer Verkürzung und strukturel-
len Veränderung des Studiums die Berufschancen für Juristen bei-

spielsweise in der Wirtschaft deutlich verbessern“. Auch das
vom Minister vorgeschlagene Modell entspricht dem oben
vorgestellten 4-Stufen-Modell mit Ausnahme von begleiten-
den Prüfungen im Referendariat.

Damit existieren grundsätzlich drei verschiedene Modelle,
die alle in der Justizministerkonferenz vertreten sind, die
sich am 20.11.2008 zum nächsten Treffen in Berlin zusam-
menfindet:

� Das Stuttgarter Modell, das das alte Ausbildungskonzept
durch das neue ersetzt.

� Das NRW-Modell, das altes und neues Modell vollständig
kombiniert.

� Das 4-Stufen-Modell, das einzelne Elemente aus beiden
Ausbildungsmodellen zu einem neuen zusammenfügt.

Die Kernelemente dieser Modelle sind im Vergleich zur jetzi-
gen Juristenausbildung und dem Mannheimer Modell in der
unten stehenden Tabelle zusammengefasst:

VIII. Ausblick
Die Diskussionen der vergangenen drei Jahre haben gezeigt,
dass aus einer fast einhelligen Ablehnungshaltung gegen-
über den Anforderungen der Bologna-Erklärung ein deutlich
differenzierteres Bild entstanden ist. Zunehmend wird ver-
treten, dass ein gut gestalteter Bachelorstudiengang für die
Absolventen eine zus�tzliche Chance bieten kann. Glei-
chermaßen sind die meisten Diskussionsteilnehmer der
Meinung, dass es nicht darum gehen darf, lediglich unlieb-
same und weniger begabte Studierende auf schnellem Wege
durch die Universität zu schleusen. Eine gewisse Tendenz
kann darin gesehen werden, dass Radikallösungen immer
weniger Befürworter finden, der Einheitsjurist nach der
Mehrzahl der Diskutanten beibehalten werden soll und sich
immer mehr Vorschläge um eine Kombination aus bewähr-
ten und neuen Studieninhalten und Organisationsformen
gruppieren, so dass eine leichte Mehrheit in Richtung 4-Stu-
fen-Modell im Vergleich zum NRW-Modell und zur völligen
Ablehnung der Einführung der neuen Studiengänge zu

erkennen ist. Zu den Hauptfragen der weiteren Dis-
kussion werden daher die Unterschiede zwischen diesen
Vorschlägen gehören, also insbesondere,

� ob ein Master zwingende Voraussetzung für den Zugang
zu den volljuristischen Berufen sein soll und damit nicht
ein Staatsexamen, sondern die Hochschulnote des Bache-
lors über diesen Zugang entscheidet und die Volljuristen
von den anderen Juristen trennt,

� ob ein juristisches Bachelorstudium im Regelfall drei oder
vier Jahre umfassen sollte und

� ob nach dem Referendariat ein weiteres Examen als dritte
bzw. vierte Prüfung in der Gesamtausbildung erforderlich
ist.

Damit Sie sich ein eigenes Bild vom gegenwärtigen Stand
der Diskussion und den Vorzügen und Nachteilen einer
Reform machen können, finden Sie im Folgenden eine
Umfrage unter fünf juristischen Berufsverbänden über deren

Modell Bachelor Master Staatsexamen Referendariat
weiteres Staats-
examen

Hauptschwelle

heutige Juris-
tenausbildung

optional

optional

Studienabschluss
2 Jahre
(inkl. 2. Staats-
examen)

ja

staatlich

Mannheimer
Modell

3 Jahre staatlich

4-Stufen-
Modell 4 Jahre Zugangsvoraussetzung

1–1 1/2 Jahre
(Vollzeit)

entfällt

staatlich

Stuttgarter
Modell

3 Jahre 2 Jahre

entfällt entfällt Hochschule

NRW-Modell
weitere
Zugangsvoraussetzung

2 Jahre
(inkl. 2. Staats-
examen)

ja Hochschule

Der Weg zu den reglementierten juristischen Berufen nach den verschiedenen Modellen und die Hauptschwelle, an der die nicht
geeigneten Kandidaten scheitern werden/sollen: Wird ein Master zwingend gefordert, sollen diesen nur ca. 40% der Bachelor-
Absolventen absolvieren d�rfen.
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Wünsche und Anforderungen an die Juristenausbildung
sowie ausführliche Interviews mit den Ideengebern der oben
im Detail vorgestellten drei Hauptmodelle. Die Verbands-
umfrage zeigt, dass es zumindest in einigen Punkten eine
Einigkeit bzw. eine Mehrheit gibt: Alle sind für die Beibehal-
tung wenigstens eines Staatsexamens, fast alle stehen für
den Einheitsjuristen. Zumindest eine Mehrheit plädiert für

die Beibehaltung des Staatsexamens als der entscheidenden
Zugangsschwelle in die reglementierten juristischen Berufe –
und nicht für die Bachelornote als ausschlaggebendes Krite-
rium. Damit korrespondierend sieht die Mehrheit im Master
eine optionale Zusatzqualifikation und – wie heute – keinen
zwingenden Abschluss für den Volljuristen.

Eine Reform der Juristenausbildung sollte es – wie jede
Reform – nur geben, wenn diese gewichtige Vorteile bringt.
Das „Ob“ einer Reform hängt also ganz entscheidend von
dem „Wie“ ab. Hier stehen wir vor den möglicherweise
größten Veränderungen der juristischen Ausbildung in
mehr als 100 Jahren.

So richtig der Satz der bayerischen Ministerin auch sein
mag, mit dem sie sich gegen eine Reform sperrt, so gilt das
Ohm’sche Gesetz zwar in allen Ländern und das BGB grund-
sätzlich nur in Deutschland, der juristische Arbeitsmarkt
beschränkt sich aber schon lange nicht mehr auf das deut-
sche Recht allein, und Jungjuristen konkurrieren in immer
mehr Bereichen mit ihren Kommilitonen aus anderen Län-
dern. Dies ist eine Entwicklung, die uns auch im Notariat
immer mehr begegnet. Die Frage ist, wie wir uns und den
juristischen Nachwuchs am besten dafür wappnen.

Dr. Kai Woellert
ist Notar in Wismar, Mitglied des Vorstandes des
Deutschen Notarvereins und Mitglied des Ausbildungs-
ausschusses der Bundesnotarkammer.
notare@woellert-hoefer.de

Weiterf�hrende Informationen

zu den genannten Modellen und Thesen finden Sie im Inter-
net:

1. Die Bologna-Erkl�rung:
http://www.bmbf.de/pub/bologna_deu.pdf

2. 4-Stufen-Modell:
www.neue-juristenausbildung.de mit Überblick über
gesamte Diskussion

3. NRW-Modell:
www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/schwerpunkte/
bologna_prozess

4. Stuttgarter Modell:
www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/134760

5. Mannheimer Modell:
www.unternehmensjurist.uni-mannheim.de

6. Hamburger Modell:
www.reform-der-juristenausbildung.de

7. DAV-Thesen:
www.anwaltverein.de/downloads/pressemitteilungen/
Bologna.pdf

Wir möchten der Diskussion zu diesem Thema Raum geben
und werden Ihre Stellungnahmen gerne in der Rubrik „dis-
kussion“ veröffentlichen. Schreiben Sie an schriftleitung-
notar@notarverlag.de.

Meinung zu … DNotV DAV BRAK BNotK DRB

Einheitsjurist
beibehalten?

ja nein (Sparte) ja ja ja

Studiendauer
abhängig von
Gesamtsystem

4 Jahre Bachelor
3 Jahre Bache-
lor + 2 Jahre
Master

mind. 3 1/2 Jahre
Bachelor

3 Jahre Bache-
lor + 2 Jahre
Master

Staatsexamen
beibehalten?

ja ja ja ja ja

Hauptzugangsschwelle für
regl. Berufe?

Staatsprüfung Staatsprüfung Staatsprüfung Staatsprüfung
Bachelor-
Prüfung

Master obligatorisch?
nein,
Zusatzqualifikation

nein,
Zusatzqualifikation

ja
nein,
Zusatzqualifikation

wohl ja

Verlängerung der Gesamt-
ausbildungszeit?

nein nein eher ja nein eher ja

Die �bersicht fasst die Meinung der befragten Verb�nde (siehe ausf�hrliche Antworten auf den folgenden Seiten) zu den inhalt-
lichen Kernfragen der Diskussion zusammen.
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Was sagen die juristischen Verb�nde zur Diskussion um die Reform der Juristenausbildung
nach dem Bologna-Modell? Der notar hat den Deutschen Notarverein, die Bundesnotar-
kammer, die Bundesrechtsanwaltskammer, den Deutschen Anwaltverein und den Deutschen
Richterbund gebeten, Antworten auf die elf wichtigsten Fragen zu geben. Eine �bersicht
finden Sie im Artikel von Woellert (S. 307 ff.).

Frage DNotV DAV

Ist die Juristenausbildung derzeit ausreichend gut
oder sehen Sie grunds�tzlichen Verbesserungs-
bedarf? Falls ja, welchen?

Die deutsche Juristenausbildung genießt inter-
national zu Recht einen sehr guten Ruf. Dieser
beruht nach der Überzeugung des Deutschen
Notarvereins entscheidend auf dem Modell des
Einheitsjuristen und der verbindlichen Qualitäts-
kontrolle durch eine Staatsprüfung. Grundsätz-
lichen Veränderungsbedarf sehen wir daher
nicht.
Im Detail dagegen besteht durchaus Anlass,
über Verbesserungen nachzudenken.
Diskussionswürdig ist insbesondere, inwieweit
für Juristen verloren gegangene berufliche Tätig-
keitsfelder (z. B. Steuern und Finanzen, Manage-
mentaufgaben in Unternehmen, juristische
Berichterstattung in Medien etc.) zurück-
gewonnen werden können und ob dazu neben
dem Einheitsjuristen zusätzliche Abschlüsse
angeboten werden sollen. Im Notariatsbereich
bestünde sicher Bedarf für juristische Mit-
arbeiter, deren fachliche Qualifikation über die-
jenige eines Notariatsfachangestellten hinaus-
ginge.
Weiter ist die sachgerechte Verzahnung von
Hochschulstudium und anschließendem Staats-
examen eine Dauerbaustelle, wie der nach wie
vor florierende Markt für examensvorbereitende
Repetitorien zeigt.
Der Bologna-Prozess bietet hier Gelegenheit,
sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.

Die Juristenausbildung in Deutschland ist unbe-
stritten auf einem qualitativ hohen Niveau, sie
geht jedoch an der juristischen Wirklichkeit vor-
bei. Nach wie vor ist die Juristenausbildung auf
die Befähigung zum Richteramt ausgelegt –
ungeachtet dessen, dass über drei Viertel der
Absolventen Rechtsanwältinnen oder Rechts-
anwälte werden. Hier ist dringend Verbesserung
dahingehend gefordert, dass insbesondere die
postuniversitäre Ausbildung (z. Zt. Referendari-
at) stärker als bisher auf den Anwaltsberuf aus-
gerichtet wird. Die letzte Reform aus dem Jahr
2002/03 ist diesbezüglich unbefriedigend
geblieben.

Pl�dieren Sie f�r die Beibehaltung des „Einheits-
juristen“ oder bef�rworten Sie eine „Sparten-
ausbildung“? Bitte nennen Sie Ihre Gr�nde.

Der Deutsche Notarverein setzt sich entschieden
für den Erhalt des Einheitsjuristen ein. An diesem
besonderen Qualitätsmerkmal der deutschen
Juristenausbildung sollte der Reformgesetzgeber
unbedingt festhalten.
Die notarielle Tätigkeit umfasst sowohl richterli-
che als auch anwaltliche Elemente. Ent-
sprechend sollten angehende Notare im
Vorbereitungsdienst beide Tätigkeiten kennen-
lernen.
Die Justizverwaltungen, die Notare und Notar-
assessoren bestellen, haben ein Interesse daran,
auf alle geeigneten Volljuristen zurückgreifen zu
können. Eine Spartenausbildung im Referenda-
riat gefährdet dieses Ziel.
Das Festhalten am Einheitsjuristen bezieht sich
allerdings nur auf die reglementierten juristi-
schen Berufe. Für Juristen, die diese Berufe nicht
anstreben, könnten eigenständige Hochschul-
abschlüsse neue Berufschancen eröffnen.

Der DAV setzt sich seit langem für eine Reform
des Referendariats hin zu einer Sparten-
ausbildung ein. Diese würde eine sinnvolle und
qualitativ hochwertige Vorbereitung auf die klas-
sischen reglementierten juristischen Berufe
ermöglichen. Der DAV hat in einem eigenen
Gesetzentwurf ein neues Bundesrechtsanwalt-
ausbildungsgesetz (E-BRAusbiG) vorgelegt (vgl.
AnwBl. 1/2007, S. 45) und diesen nochmals im
Februar 2008 um zusätzliche Regelungen zur
Durchlässigkeit innerhalb der Berufsgruppen
ergänzt, veröffentlicht unter www.anwaltver-
ein.de. Die Durchlässigkeit zwischen den jeweili-
gen reglementierten juristischen Berufen und
das Arbeiten „auf Augenhöhe“ wären ab dem
Moment gewährleistet, in dem für die anderen
Sparten (Verwaltung und Justiz) entsprechende
Vorschriften geschaffen würden.

Sollte ein juristischer Bachelor, wenn er denn ein-
gef�hrt wird, grunds�tzlich nur juristische Inhalte
oder auch Platz f�r andere Gebiete bieten?

Auch im Rahmen eines juristischen Bachelor-
Studiums sollte die Qualität der wissenschaftli-
chen Grundausbildung oberste Priorität haben.
Das modulare System eines Bachelor-Studiums
bietet jedoch die Chance zur Integration von
nichtjuristischen Inhalten.

Ein juristisches Bachelor-Studium muss zuvor-
derst rechtswissenschaftliche Inhalte trans-
portieren. Dazu gehört auch und stärker als
bisher die Vermittlung wissenschaftlich / metho-
dologischer Fähigkeiten („Lernen lernen“), vgl.
Stellungnahme des DAV vom Mai 2008.
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BRAK BNotK DRB

Die deutsche Juristenausbildung genießt zu Recht auch
im Ausland einen guten Ruf. Die Studierenden werden
fachlich breit ausgebildet. Die Staatsexamina garantieren
in ihrer Ausgestaltung als Blockprüfung, dass die Exa-
menskandidaten das deutsche Rechtssystem in seiner
gesamten Breite verstanden haben und die einzelnen
Gebiete des Rechts verknüpfen können. Durch die ein-
heitliche Ausbildung aller Anwärter auf die reglementier-
ten juristischen Berufe im Vorbereitungsdienst wird
gewährleistet, dass Richter, Staatsanwälte und Rechts-
anwälte sich bei der Arbeit auf gleicher Augenhöhe
begegnen können. Die Reform der Juristenausbildung
aus dem Jahre 2002 hat die Ausbildung zum Volljuristen
weiter modernisiert. Die Anwaltsorientierung im Stu-
dium und Referendariat wurde gestärkt und damit der
Tatsache Rechnung getragen, dass der größte Teil der
Absolventen des 2. Staatsexamens den Beruf des Rechts-
anwalts ergreift. Die Ausbildung wurde weiter interna-
tionalisiert und mehr Wert auf Schlüsselqualifikationen
wie Rhetorik und Verhandlungsführung gelegt. Insofern
bietet die deutsche Juristenausbildung Qualitäts-
merkmale, die auch bei einer Umsetzung des Bologna-
Prozesses gewährt werden müssen. Wenn diese Quali-
tätsmerkmale erhalten werden, verschließt sich die
Bundesrechtsanwaltskammer einer Umstellung des
rechtswissenschaftlichen Studiums auf Bachelor- und
Master-Studiengänge nicht.

Die deutsche Juristenausbildung hat sich seit
Jahrzehnten bewährt. Sie genießt im Ausland
vor allem deswegen einen hervorragenden Ruf,
weil sie nicht den mit einzelnen Rechtsgebieten
besonders vertrauten Spezialisten hervorbringt,
sondern einen methodisch und in wissenschaftli-
chen Grundlagen geschulten, berufsfähigen
Generalisten, der in der Lage ist, sich in kurzer
Zeit in jede juristische Materie und jeden juristi-
schen Beruf einzuarbeiten. Einen grundsätz-
lichen Verbesserungsbedarf können wir daher
nicht erkennen. Die Bologna-Vereinbarung ist
für den Bereich der Juristenausbildung auch
nicht verbindlich. Das mit ihr verfolgte Ziel, eine
Vergleichbarkeit der europäischen Studien-
abschlüsse herzustellen, lässt sich in den Rechts-
wissenschaften – anders als etwa in den Natur-
wissenschaften – wegen der unterschiedlichen
Rechtsordnungen in den einzelnen Mitglied-
staaten ohnehin nicht verwirklichen.

Die heutige Juristenausbildung1 hat einen im In–
und Ausland anerkannten hohen Qualitätsstan-
dard.
Anlass für einen Systemwechsel besteht daher
nicht zwingend. Muss der Bologna-Prozess
jedoch umgesetzt werden, bietet er auch Chan-
cen:
Studium und Vorbereitungsdienst dauern
jedoch zu lange. Absolventen können sich erst
in verhältnismäßig hohem Alter dem Wett-
bewerb auf dem Arbeitsmarkt stellen. Dabei
scheitert ein zu großer Anteil der Juristen. Es
gelingt offensichtlich nicht, durch frühzeitige
verlässliche Leistungsrückmeldungen weniger
geeignete Studierende zu erkennen und ihnen
Umleitungsangebote in andere Ausbildungs-
gänge mit abgestuften Abschlüssen zu eröffnen.
Die dafür vorgesehenen universitären Zwischen-
prüfungen werden nicht als Steuerungsinstru-
ment genutzt. Durch eine Reduzierung der
Absolventenzahlen kann die Qualität der Aus-
bildung für die reglementierten Berufe durch
zielgenauere Angebote noch verbessert werden.

Wie schon gesagt, ist der Einheitsjurist ein wichtiges
Qualitätsmerkmal der volljuristischen Ausbildung.
Die Ausbildung zum Einheitsjuristen umfasst hierbei
nicht nur das rechtswissenschaftliche Studium. Vor allem
im juristischen Vorbereitungsdienst erhalten die Anwär-
ter auf die reglementierten juristischen Berufe die prakti-
schen Einblicke in alle Facetten der Rechtspflege. Die
Ausbildung muss daher bis zur letzten Prüfung vor
Berufseintritt gemeinsam erfolgen, damit sich die klassi-
schen juristischen Berufe auch in Zukunft auf Augenhöhe
begegnen können.

Rechtsanwalt Axel C. Filges, Pr�sident der
Bundesrechtsanwaltskammer

Die Bundesnotarkammer lehnt die Einführung
einer sogenannten „Spartenausbildung“ anstelle
des einheitsjuristischen Vorbereitungsdienstes
ab. Das Referendariat ermöglicht in seiner bishe-
rigen Form den angehenden Volljuristen einen
Überblick über das gesamte Spektrum der regle-
mentierten juristischen Berufe und fördert so das
Verständnis der verschiedenen Berufsträger für-
einander. Die Option, vom Beruf des Richters
oder Staatsanwalts in den Beruf des Rechts-
anwalts oder Notars und umgekehrt zu wech-
seln, erhöht die Attraktivität der Juristen-
ausbildung in Deutschland. Gerade für das
Notariat ist die Einheitlichkeit der Ausbildung
von herausragender Bedeutung, da der Notar-
beruf sowohl Elemente richterlicher als auch
anwaltlicher Tätigkeit aufweist. Der notarielle
Nachwuchs speist sich sowohl aus der Gruppe
potenzieller Richter als auch potenzieller Anwäl-
te. Wir würden es sehr bedauern, wenn aus fis-
kalischen Gründen oder zur Begrenzung der
ungebrochen hohen Zulassungszahlen zur
Rechtsanwaltschaft diese breite, einheitliche
Nachwuchsbasis beseitigt würde.

Für die reglementierten Berufe muss es beim
Modell des „Einheitsjuristen“ bleiben. Es
gewährleistet,
– dass ein vergleichbarer Qualitätsstandard den
Rechtsgewährungsanspruch des Bürgers in allen
reglementierten Berufen sichert;
– dass die jeweils anderen Berufe mit ihren
besonderen Anforderungen kennengelernt wer-
den;
– den gegenseitigen Respekt der Akteure, die in
der Rechtspflege auf Augenhöhe zusammen-
wirken;
– die auszubauende Möglichkeit des Wechsels
innerhalb der und zwischen den reglementier-
ten Berufen.

Da der juristische Bachelor-Abschluss nach Auffassung
der Bundesrechtsanwaltskammer nicht für den Vor-
bereitungsdienst auf die reglementierten juristischen
Berufe ausreicht, muss das Bachelor-Studium auch
andere Querschnittsqualifikationen, wie z. B. BWL oder
Sprachkurse bieten.

Ein juristisches Bachelor-Studium an einer deut-
schen Universität sollte sich nach unserer Auf-
fassung inhaltlich eng an das gegenwärtige
Hochschulstudium anlehnen. Dies bedeutet,
dass neben der im Mittelpunkt des Studiums
stehenden Vermittlung von Grundlagenwissen
und Methodik in den juristischen Kernfächern
ein verhältnismäßig überschaubarer Raum für
den Erwerb von Grundlagenwissen aus solchen
Fachgebieten verbleibt, die einen Bezug zur
beruflichen Tätigkeit von Juristen aufweisen.

Der juristische Bachelor sollte im Schwerpunkt
juristisches Wissen vermitteln (ca. 70%), um die
Bezeichnung LLB zu rechtfertigen. Die weiteren
30% sollten soft skills, Sprachen, BWL- Kennt-
nisse etc. ausmachen.

1 Weitere Einzelheiten zum Stand der Bologna-Diskussion im DRB unter www.drb.de und DRiZ 2008, 162.
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Frage DNotV DAV

Sollte ein Bachelor die Studierenden in einen fes-
ten Studienplan einbinden oder sollte es die
Mçglichkeit individueller Schwerpunkte geben?

Die Vorgaben im Hinblick auf das Bachelor-
Studium ergeben sich aus dem Prüfungsstoff der
juristischen Staatsprüfung (vgl. § 5a Deutsches
Richtergesetz). Den Hochschulen darüber
hinaus einen festen Studienplan vorzuschreiben,
dürfte nicht erforderlich sein. Das individuelle
Setzen von Schwerpunkten sollte gerade denje-
nigen Bachelor-Studenten ermöglicht werden,
die ihre Berufschancen außerhalb der reglemen-
tierten juristischen Berufe suchen möchten.

Auch innerhalb des Bachelor-Studiums muss die
Möglichkeit gewahrt bleiben, nach individuellen
Interessensschwerpunkten und Fähigkeiten zu
differenzieren. Der Rechtsberatungsmarkt ist
sehr vielfältig, so dass eine frühzeitige Speziali-
sierung höhere Erfolgschancen versprechen
kann. Gleichwohl muss gewährleistet sein, dass
alle Studierenden eines juristischen Bachelor-
Studiengangs dieselbe rechtswissenschaftliche
Grundausbildung absolvieren; der Zeitpunkt für
eine vertiefte Spezialisierung ist insbesondere im
Masterstudium zu sehen.

Sollte ein juristisches Bachelor-Studium eher drei
oder eher vier Jahre dauern?

Dies hängt von der Ausgestaltung des Gesamt-
systems ab. Die durch ein Bachelor-Studium ver-
mittelte juristische Grundausbildung sollte aller-
dings den bisherigen Qualitätsstandards
entsprechen.

Ein juristisches Bachelor-Studium sollte vier Jahre
dauern. Nur dies gewährleistet eine erfolgreiche
Umsetzung des Bologna-Prozesses ohne die
Gefahr eines Qualitätsverlustes gegenüber dem
jetzigen Studium. Auch ein Auslandsaufenthalt,
eines der wesentlichen Ziele des Bologna-
Prozesses, ist nur im Falle eines vierjährigen
Bachelor-Studiums möglich.

Sollte wenigstens ein Staatsexamen als Voraus-
setzung f�r die Bef�higung zur Aus�bung der
reglementierten volljuristischen Berufe beibehal-
ten werden?

Eine staatliche Prüfung als Zugangsvoraus-
setzung für die juristischen Berufe ist nach Auf-
fassung des Deutschen Notarvereins unverzicht-
bar. Einmal aus Gründen der Qualitätskontrolle
und weiter, um die vom Grundgesetz geforderte
Bestenauslese nach Art. 33 GG gewährleisten zu
können.

Ein Staatsexamen ist zwingende Voraussetzung
für den Zugang zu den reglementierten voll-
juristischen Berufen. Nur dieses kann sicher-
stellen, dass die Absolventen unterschiedlicher
Universitäten von einem einheitlichen Kennt-
nisstand ausgehend in den wie auch immer aus-
gestalteten juristischen Vorbereitungsdienst ein-
treten.

Angenommen, der Gesetzgeber mçchte zuk�nf-
tig nur noch ein Staatsexamen durchf�hren.
Wann sollte dieses Ihrer Meinung nach statt-
finden, vor oder nach dem Referendariat?

Zu dieser Frage hat sich der Deutsche Notarver-
ein noch keine abschließende Meinung gebil-
det.

Der DAV hält in jedem Fall an zwei Staats-
examina fest, und zwar eines zu Beginn und
eines zum Abschluss der postuniversitären Aus-
bildung.

Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Pr�sident
des Deutschen Anwaltvereins
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BRAK BNotK DRB

Eine Chance des Bologna-Prozesses ist es vor allem, dass
den Absolventen des Bachelor-Studiums vielfältige Mög-
lichkeiten für eine weitere Karriereplanung außerhalb der
reglementierten juristischen Berufe geboten werden. Aus
diesem Grund sollte den Studierenden die Möglichkeit
gegeben werden, individuelle Schwerpunkte im Studium
zu setzen.

Der Studienplan eines Bachelor-Studiengangs
sollte sich eng an den bisherigen Vorgaben im
juristischen Hochschulstudium orientieren. Eine
zu weit gehende individuelle Schwerpunkt-
setzung ist nicht wünschenswert, da das Studi-
enziel einer universellen Juristenausbildung nicht
aus den Augen verloren werden darf.

Die Diskussionen hierzu sind noch nicht abge-
schlossen. Die engen zeitlichen Vorgaben wer-
den eine deutlichere Strukturierung des Studi-
ums mit der Gefahr einer Verschulung zur Folge
haben.
Wird ein wissenschaftlicher Anspruch bereits im
Bachelor-Studium verfolgt, muss es auch Optio-
nen für eine individuelle Gestaltung geben.

Momentan ist die deutsche Juristenausbildung auf die
Vorbereitung der reglementierten juristischen Berufe
ausgerichtet. Die Studierenden sind auf die Staats-
examina fixiert, da es derzeit auch für diejenigen, die
nicht den Beruf des Richters, Staatsanwalts oder Rechts-
anwalts anstreben, keine wirkliche Alternative zu der
Ausbildung zum Volljuristen gibt. Das erste Staats-
examen wird in der Fachwelt nicht als berufs-
qualifizierend anerkannt. Auch diejenigen, die während
des Studiums merken, dass sie nicht für einen der regle-
mentierten juristischen Berufe geeignet sind, absolvieren
deswegen den Vorbereitungsdienst und das 2. Staats-
examen. Ihr Berufsstart ist damit ungleich schwerer. Es
gibt hingegen eine Vielzahl von Berufen außerhalb der
klassischen juristischen Berufe, für die juristische Grund-
kenntnisse und die strukturelle Arbeitsweise, die im
rechtswissenschaftlichen Studium gelehrt wird, von
Bedeutung sind. Für diese Berufsfelder bedarf es nicht
zweier Staatsexamen und eines Vorbereitungsdienstes.
Vielmehr ist eine schnelle juristische Grundausbildung
erforderlich. Es ist doch nur fair, hier bereits über das
Universitätsstudium frühzeitige Alternativen anzubieten,
statt einer Einbahnstraße bis zum 2. Staatsexamen. Die
Absolventen des Master-Studiums können dann entwe-
der direkt in den Arbeitsmarkt eintreten oder eine wei-
tere fachliche Spezialisierung auf den juristischen
Abschluss aufsatteln. Um den Studierenden möglichst
schnell andere Karrierewege zu eröffnen, ist daher ein
dreijähriges Bachelor-Studium zu befürworten.

Die Frage der Studiendauer hat sich nach unse-
rer Auffassung den im Vordergrund stehenden
inhaltlichen Vorgaben unterzuordnen. Derzeit
ist eine Mindeststudiendauer von dreieinhalb
Jahren vorgesehen. Es spricht aus unserer Sicht
nichts dafür, die Anforderungen insoweit
wesentlich nach oben oder unten zu korrigieren.

Notar Dr. Tilman Gçtte, Pr�sident der
Bundesnotarkammer

Angesichts der Vorgaben im Bologna-Vertrag
und mit Blick auf die Gesamtdauer der Aus-
bildung für reglementierte Berufe sollte das
Bachelor-Studium 3 Jahre dauern. Die Weichen-
stellung für die weitere Berufswahl sollte früh-
zeitig erfolgen um die erwünschten Steuerungs-
effekte mit einer Reduzierung der die
Ausbildung zu reglementierten Berufen fort-
setzenden Kandidaten zu erzielen.
Bis dahin nicht vermittelte Inhalte müssen im
Masterstudium oder im Vorbereitungsdienst ver-
mittelt werden.

Die Staatsexamina sind Qualitätsmerkmale der deut-
schen Juristenausbildung. Deshalb ist an beiden Staats-
examina festzuhalten. Außerdem hat der Staat eine Ver-
antwortung für die Ausbildung zu den
Rechtspflegeberufen. Die Auswahl der Referendare darf
daher nicht den Universitäten durch Zurückgreifen auf
die Universitätsnote vorbehalten bleiben. Nach Auf-
fassung der Bundesrechtsanwaltskammer sind beide
Staatsexamina zu erhalten. Während das 1. Staats-
examen vor allem wissenschaftlich angelegt ist, sollte das
2. Staatsexamen die Anwendung auf den praktischen
Fall in den Vordergrund stellen.

Ein die Ausbildung abschließendes, staatliches
Blockexamen nach dem Vorbild des jetzigen
Zweiten Staatsexamens bleibt unverzichtbare
Voraussetzung für den Zugang zu den regle-
mentierten volljuristischen Berufen. Auf andere
Weise ließe sich die vom Grundgesetz gefor-
derte Bestenauslese beim Zugang zu öffentli-
chen Ämtern wie dem des Richters oder Notars
nicht rechtssicher durchführen. Dies gilt beson-
ders vor dem Hintergrund der bei Einführung
des „Bologna-Modells“ zu erwartenden Diver-
sifikation der juristischen Studiengänge an den
einzelnen Hochschulen.

Unsere Überlegungen sehen ein Staatsexamen
als Aufnahmeprüfung für den Vorbereitungs-
dienst vor. Mit einheitlichen Prüfungs-
anforderungen und deren Kontrolle durch ein
unabhängiges Gremium ist zumindest die bishe-
rige Qualität der Absolventen des Vor-
bereitungsdienstes sicherzustellen: Weniger
Referendare können mit verbessertem Angebot
zielgenauer ausgebildet werden.
Der Vorbereitungsdienst sollte mit einem wei-
teren Staatsexamen abgeschlossen werden.

keine Antwort Grundsätzlich tritt die Bundesnotarkammer für
die Beibehaltung zweier Staatsexamina, nämlich
sowohl vor Eintritt in den Vorbereitungsdienst
als auch nach dessen Beendigung ein. Aus den
zu Frage 6 genannten Gründen sollte auf ein das
Referendariat abschließendes Staatsexamen als
Zugangsvoraussetzung für die reglementierten
juristischen Berufe unter keinen Umständen ver-
zichtet werden.

Für die reglementierten Berufe ist das erste
Staatsexamen vor Beginn des Referendariats
ebenso unverzichtbar wie das zweite Staats-
examen mit einheitlichen Prüfungs-
anforderungen.
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Frage DNotV DAV

Wenn nicht alle Absolventen eines Bachelors
Volljuristen werden sollen, woran w�rden Sie
die Auswahl derer kn�pfen, die den Weg wei-
tergehen d�rfen: An die Bachelor-Note (Hoch-
schulnote) oder an die Note in einem nach-
folgenden Staatsexamen?

Beschränkungen für den Zugang zu den staat-
lich reglementierten juristischen Berufen müssen
einer verfassungsrechtlichen Prüfung (Art. 12
GG) standhalten. Die Auswahlkriterien müssen
daher hochschulübergreifend vergleichbar aus-
gestaltet sein. Es ist sehr zweifelhaft, ob dies
durch Hochschulabschlüsse (Bachelor-Note)
gewährleistet werden kann.

Den Zugang zum praktischen Vorbereitungs-
dienst und mithin der Zugang zu den reglemen-
tierten juristischen Berufen ist an eine als staatli-
che Prüfung ausgestaltete Eingangsprüfung zu
knüpfen. Dies ermöglicht zudem auch denjeni-
gen, die keinen der reglementierten Berufe
ergreifen und deswegen kein Staatsexamen
absolvieren möchten, einen Hochschulabschluss
und erfüllt damit das weitere wesentliche Ziel
des Bologna-Prozesses, eine unmittelbare (erste)
Berufsbefähigung der Absolventen zu eröffnen.

Sollte ein deutscher Master-Abschluss – anders
als bisher – zum Pflichtprogramm f�r jeden Voll-
juristen gehçren oder sehen Sie im Master – wie
bisher – eine optionale inhaltliche Spezialisie-
rung, die am Ende der Ausbildung im In- oder
Ausland erworben wird?

Der Master-Abschluss ist international eher als
fakultative Zusatzqualifikation ausgestaltet. So
nutzen derzeit viele deutsche Juristen die Mög-
lichkeit, im Ausland einen LL.M. zu erwerben.
Dies spricht dafür, auch den deutschen Master-
Abschluss als inhaltliche Spezialisierung auszuge-
stalten. Auch Bachelor-Absolventen, die keinen
reglementierten juristischen Beruf anstreben,
sollte zur Verbesserung ihrer Berufschancen die
Möglichkeit offenstehen, einen vertiefenden
oder spezialisierenden Masterabschluss zu
erwerben.

Der DAV sieht auch im Falle der Umsetzung des
Bologna-Prozesses den Master wie bisher als
weiterführendes Studium, das der weiteren Qua-
lifizierung der Absolventen durch Vertiefung
oder Spezialisierung dient, vgl. Stellungnahme
des DAV vom Mai 2008. Für den Eintritt in den
Vorbereitungsdienst genügt ein Bachelor-
Abschluss.

Falls Sie die letzte Frage im Sinne einer Speziali-
sierung beantwortet haben, sollte der Master
grunds�tzlich ein oder zwei Jahre Studium umfas-
sen?

Eine Antwort auf diese Frage kann nur im Kon-
text einer Gesamtlösung gegeben werden.
International üblich ist aber eher das einjährige
Masterstudium.

Wie lange ein Masterstudium dauern soll, ist
eine Entscheidung, die die jeweiligen Univer-
sitäten zu treffen haben. Wir gehen davon aus,
dass sich am Markt die besten Master-
studiengänge (je nach Spezialisierung und Dau-
er) durchsetzen werden.

W�re es akzeptabel, wenn sich der Zeitraum f�r
die Gesamtausbildung zum Volljuristen durch die
Reform verl�ngert oder sollte er gleich bleiben
oder sich sogar verk�rzen?

Eine Verlängerung der Gesamtausbildungszeit
ist nicht anzustreben. Ob eine Verkürzung mög-
lich ist, sollte davon abhängen, ob dies mit den
Qualitätsanforderungen an die Juristen-
ausbildung vereinbar ist.

Notar Dr. Oliver Vossius, Pr�sident des
Deutschen Notarvereins

Eine Verlängerung der Regelstudienzeit lehnt
der DAV ebenso ab wie die Vorschläge, die bis-
her 2-jährige Dauer des praktischen Vor-
bereitungsdienstes zu Gunsten einer Verlän-
gerung eines Universitätsstudiums zu verkürzen.
Aus Anwaltssicht ist Lernziel der Juristen-
ausbildung die selbständige und eigenver-
antwortliche Ausübung des Anwaltsberufs. Um
nach dem rechtswissenschaftlichen Studium das
Handwerkszeug des Anwalts zu erlernen, ist ein
zweijähriger Vorbereitungsdienst unverzichtbar.
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BRAK BNotK DRB

Die Auswahl der Bachelor-Absolventen, die in das Mas-
ter-Studium aufgenommen werden, ist leistungs-
orientiert anhand der Bachelor-Note vorzunehmen. Die
Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst ist
durch ein Staatsexamen zu regeln.

Die sogenannte „Bachelor-Note“ nach dem
ECTS-System ist eine relative Note, die nur die
Leistungen des Absolventen im Verhältnis zu
den an derselben Hochschule in demselben
Semester graduierten Studierenden wiedergibt.
Sie ist daher nicht ohne Weiteres mit der Note
von Absolventen anderer Hochschulen ver-
gleichbar. Um gleichwohl eine rechtssichere
Auswahl der geeigneten Kandidaten für den
staatlichen Vorbereitungsdienst treffen zu kön-
nen, halten wir ein das Studium abschließendes
Staatsexamen oder aber eine staatliche Ein-
gangsprüfung für das Referendariat für erforder-
lich.

Die Bachelor-Note könnte für den Zugang zum
Master-Studium maßgeblich sein, während es
für den Zugang zum Vorbereitungsdienst auf
das Bestehen der ersten Staatsprüfung ankäme.

Ein dreijähriges Bachelor-Studium reicht als Vorbereitung
auf das Staatsexamen und das Referendariat nicht aus.
Aus diesem Grund ist ein obligatorisches Master-
Studium für Anwärter für die volljuristischen Berufe vor-
zusehen. Dieses Master-Studium sollte eine wissenschaft-
liche Vertiefung und Vorbereitung auf das Staatsexamen
sowie eine inhaltliche Schwerpunktsetzung beinhalten.

Auch wenn das Jurastudium auf ein zweistufiges
Bachelor-/Master-System umgestellt werden
sollte, sollte das Master-Studium wie bisher als
rein fakultativer Studiengang beibehalten wer-
den. Denn nach dem Inhalt der Bologna-
Erklärung soll nur der Bachelor-Abschluss eine
für den europäischen Arbeitsmarkt relevante
Qualifikationsebene attestieren. Bei dem „LL.
M.“ dagegen handelt es sich nicht um einen
zusätzlichen berufsqualifizierenden, sondern um
einen rein akademischen Abschluss. Wir halten
es deshalb für unglücklich, dass einige der der-
zeit in der Diskussion stehenden Modelle zur
Umsetzung des Bologna-Prozesses den Master-
Abschluss zum Pflichtprogramm für jeden Voll-
juristen erheben und ihn inhaltlich gar als prakti-
sche Ausbildungszeit ausgestalten wollen. Der
Master-Abschluss gegenwärtiger Prägung hat
sich als fakultative Spezialisierung und Qualifizie-
rung etwa in ausländischen Rechtsgebieten
bewährt und sollte einer Umsetzung des Bolog-
na-Prozesses nicht geopfert werden.

Die verbandsinternen Überlegungen hierzu sind
noch nicht abgeschlossen. Die Diskussion orien-
tiert sich an den Anforderungen des 1. Staats-
examens, auf das die universitäre Ausbildung
allein vorbereiten muss.

Oberstaatsanwalt Christoph Frank,
Vorsitzender des Deutschen Richter-
bundes

keine Antwort Auch hier sollte die Frage der Studiendauer den
insoweit vorrangigen Überlegungen zu Studien-
inhalten untergeordnet werden. Bei einer Aus-
gestaltung des Master-Studiums als fakultativer
Studiengang zur wissenschaftlichen Vertiefung
halten wir die Festschreibung einer Mindest-
studiendauer von einem Jahr jedoch grundsätz-
lich für ausreichend.

Falls ein Masterabschluss vorausgesetzt würde,
wären mit Blick auf die Voraussetzungen im
Bologna-Vertrag zwei Jahre zu fordern. Die
Gesamtdauer der Ausbildung würde sich regel-
mäßig verlängern.

Im Vordergrund muss die Qualität der Ausbildung ste-
hen. Allerdings sollte sich die Ausbildung zum Voll-
juristen auch nicht allzu sehr verlängern. Gegebenenfalls
sollte eine „Freischuss“-Möglichkeit geschaffen werden,
wie dies bereits momentan im Studium der Fall ist.

Die Bundesnotarkammer ist der Auffassung, dass
die jetzige Dauer der juristischen Ausbildung
vom Studienbeginn bis zum Eintritt in den regle-
mentierten juristischen Beruf den hohen Quali-
tätsanforderungen an Richter, Rechtsanwälte
und Notare angemessen ist und dem interna-
tionalen Vergleich standhalten kann. Wir haben
Zweifel, ob eine Verkürzung dieser Ausbildungs-
zeit mit der Sicherstellung eines unverändert
hohen Niveaus der Juristenausbildung verein-
bart werden könnte. Eine Verlängerung der Aus-
bildung halten wir weder für wünschenswert
noch für erforderlich.

Die Gesamtdauer der Ausbildung sollte nicht
verlängert werden. Würde das Master-Studium
zur Pflicht, müsste eine geringfügige Ver-
längerung der Ausbildungszeit im Hinblick
darauf, dass dann insgesamt drei selbständige
Berufsabschlüsse erlangt würden (Bachelor,
Master und Staatsexamen), wohl hingenommen
werden.
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i n t e r v i e w
Bologna und die Juristenausbildung:
Reformmodelle auf dem Pr�fstand

Roswitha M�ller-
Piepenkçtter/
Prof. Dr. Ulrich Goll/
Dr. Jens Jeep

In einem Interview haben sich die Vertreter der drei grundlegenden Reform-
vorschl�ge – 4-Stufen-Modell, Stuttgarter Modell, NRW-Modell – den kritischen
Fragen des notars gestellt. Bilden Sie sich anhand der Antworten eine eigene
Meinung! Sollte die Juristenausbildung reformiert werden und wenn, nach
welchem Modell?

> notar: Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Modell
zur Reform der Juristenausbildung?

> professor dr. goll: Obwohl die deutsche Juristen-
ausbildung nicht schlecht aufgestellt ist, besteht doch eine
Reihe von Defiziten. Drei Problemkreise stehen dabei für
mich im Vordergrund.

Erstens die Frage des Ausbildungsziels. Unsere heutige Aus-
bildungsstruktur möchte Juristen hervorbringen, die nach
der zweiten Staatsprüfung in allen regulierten juristischen
Berufen unmittelbar einsatzfähig sind. Das wird in dem
Maße schwieriger und künftig unmöglich, in dem die zu
beherrschende Rechtsmaterie nach Umfang und Kom-
plexität anwächst.

Zweitens die mangelnde Effizienz des heutigen Vorberei-
tungsdienstes, in dem jeder Rechtsreferendar umfangreiche
Stationen in den Sparten Zivilgericht, Strafsachen, Ver-
waltung und Anwalt durchlaufen muss, ganz gleich, ob das
seinen Interessen und seinen Berufszielen entspricht.

Und drittens das Fehlen vernünftiger Alternativen: Wer im
heutigen Jurastudium erkennt, dass seine Neigung oder
Befähigung zur Juristerei zu schwach ausgeprägt ist für eine
Tätigkeit in den juristischen Kernberufen, muss im Sinne
eines Alles-oder-Nichts das Studium bis zur ersten Prüfung
fortsetzen. Andernfalls ist das, was zum Beispiel mit dem
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erfolgreichen Erwerb der großen Scheine schon geleistet ist,
wertlos.

Mit dem Stuttgarter Modell möchte ich insbesondere diese
Defizite abstellen.

> m�ller-piepenkçtter: Die Bologna-Erklärung zielt darauf
ab, einen einheitlichen europäischen Hochschulraum mit
vergleichbaren Abschlüssen zu schaffen. Die deutschen
Juristen dürfen sich der Einführung von Bachelor- und Mas-
terstrukturen nicht auf Dauer entziehen. Im Gegenteil bietet
sich eine ausgezeichnete Reform-Chance: Der Nachwuchs-
bedarf für die reglementierten juristischen Berufe liegt deut-
lich unter den Absolventenzahlen und das wird auch auf
absehbare Zeit so bleiben. Auf der anderen Seite gibt es in
Unternehmen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Versiche-
rungen usw. einen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern, die
„mit dem Recht arbeiten können“, ohne dass für die jewei-
lige Tätigkeit eine volljuristische Ausbildung erforderlich
wäre. Gleichwohl sind die Studierenden derzeit zu einer lan-
gen Ausbildung mit dem Abschluss „zweite juristische
Staatsprüfung“ gezwungen. Denn auf dem Arbeitsmarkt
kann man allein mit der ersten Prüfung oder gar einem
abgebrochenen Studium kaum etwas anfangen. Der Ausweg
aus dieser Misere ist der Bachelor-Abschluss. Nach dem
nordrhein-westfälischen Modell wird dieser nach drei Jah-
ren erworben, so dass die jungen Absolventinnen und
Absolventen schon in einem Alter von etwa 22 Jahren in
den Beruf starten können. Da das Studium bis zu einem
Anteil von ca. 30 % auch nichtjuristische Inhalte haben
darf, z. B. Betriebswirtschaft, wird es sich um sehr gefragte
Berufsanfänger handeln. Die schon jetzt wie Pilze aus dem
Boden schießenden Studienprogramme mit Abschluss
„Bachelor of Laws“ geben mir Recht. Wer einen reglemen-
tierten juristischen Beruf ergreifen möchte, baut auf dem
Bachelor-Abschluss auf und kann ohne Zeitverlust seinen
Weg fortsetzen.

Roswitha Müller-Piepenkötter
wurde am 3.4.1950 in
Waltrop/Kreis Recklinghausen
geboren. Sie hat Rechtswissen-
schaften in Münster und
Tübingen studiert und ist seit
dem 24.6.2005 für die CDU
Justizministerin des Landes
Nordrhein-Westfalen. Vorher
war sie in den Jahren 2000 bis
2001 Mitglied des Präsidiums
des Deutschen Richterbundes.

> dr. jeep: Das Ziel muss sein, die Vorzüge der deutschen
Juristenausbildung zu erhalten und dabei ihre bekannten
Probleme zu lösen: Das Alles-oder-Nichts des Staatsexamens,
die zu frühe Pflichtspezialisierung durch die Schwerpunkt-
bereiche, die Nichtberücksichtigung der Uni-Leistungen, die
fehlende Förderung der Interdisziplinarität, die geringe Wis-
senschaftlichkeit durch Konzentration nur auf das Examen,
die Wartezeiten auf das Referendariat, die vielen „Tauch-
stationen“ zur Vorbereitung auf das zweite Examen, die
Möglichkeit des zu späten Scheiterns im letzten Examen, die
hohe Anzahl von Absolventen, die fachlich dennoch nicht
die Befähigung zum Richteramt haben. Das Wichtigste aber

ist: Allen Studierenden die bestmögliche Vorbereitung für
ein erfolgreiches Berufsleben mit auf den Weg zu geben,
gleich ob sie „nur“ den Bachelor ablegen oder Volljuristen
mit zusätzlichem Master- und Doktortitel werden.

> notar: Kçnnen Sie bitte Ihr Modell in wenigen Worten
schildern?

> professor dr. goll: Nach dem Stuttgarter Modell beginnt
die Juristenausbildung mit einem viersemestrigen Grund-
studium, in dem vor allem die juristische Methodik, dane-
ben erste Kenntnisse in den Kerngebieten des Rechts im
Vordergrund stehen. Ab dem zweiten Semester finden studi-
enbegleitende Praktika mit festen Curricula statt. Im fünften
und sechsten Semester folgt eine Vertiefungsphase, in der in
wichtigen Teilgebieten die Fähigkeit zur methodisch fun-
dierten Rechtsanwendung gefördert wird. Diese Phase wird
abgeschlossen mit dem Bachelorgrad.

Damit haben die Studierenden einen ersten formalen
Abschluss in der Tasche. Wer den Weg zu den regulierten
juristischen Berufen weitergehen will, nimmt anschließend
das Masterstudium auf. Dieses beginnt mit einer zwei-
semestrigen Praxisphase, in der die Studierenden – ähnlich
dem heutigen Vorbereitungsdienst, allerdings kürzer – ver-
schiedene Stationen durchlaufen. Dabei sollen sie intensiv
mit der Arbeit der Praktiker in Kontakt kommen, auch
schon unter Aufsicht selbst Vorgänge bearbeiten. Diese Sta-
tionen werden flankiert von universitärem Unterricht unter
starker Beteiligung von Praktikern.

Nach der Praxisphase kehren die Studierenden im neunten
und zehnten Semester an die Universität zurück, wo eine
wissenschaftlich fundierte Festigung und Vertiefung des bis-
her Gesehenen erfolgt. Die Masternote setzt sich dann aus
den Ergebnissen von Klausuren, einer mündlichen Prüfung,
einer Masterarbeit sowie den Beurteilungen der Ausbilder in
den Praxissemestern zusammen. Wichtig ist, dass es sich
nach dem Stuttgarter Modell beim Master zwar im Kern um
eine Universitätsprüfung handelt, dass jedoch durch geeig-
nete Elemente staatlicher Beteiligung Vergleichbarkeit und
Niveau der Prüfung gesichert bleiben. Wir denken dabei
etwa an die Beteiligung von Praktikern bei der Klausur-
korrektur und der mündlichen Prüfung oder an eine Betei-
ligung des Landesjustizprüfungsamtes bei der Klausurer-
stellung.

Mit dem Master haben die Absolventen dann die Befähi-
gung zur Ausübung aller regulierten juristischen Berufe.
Allerdings bedingt die gegenüber dem heutigen Vor-
bereitungsdienst kürzere und etwas früher liegende Praxis-
zeit, dass sie zunächst noch nicht zur selbständigen Berufs-
ausübung berechtigt sind. Hierfür ist eine einjährige
Einarbeitungsphase im gewählten Beruf erforderlich. Eine
Abschlussprüfung wird es nach der Einarbeitungsphase aber
nicht mehr geben.

> m�ller-piepenkçtter: Wer einen reglementierten juristi-
schen Beruf ergreifen will, muss ein dreijähriges juristisches
Bachelor-Studium und ein zweijähriges juristisches Mas-
ter-Studium, beides an einer Universität, absolvieren
(„3+2“-Modell). Im Bachelor-Studium stehen der Erwerb
eines soliden Grundwissens vor allem im Zivilrecht, aber
auch im Öffentlichen Recht und im Strafrecht sowie die Ver-
mittlung der fachspezifischen Methodik im Vordergrund. Es
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wird zudem großer Wert auf Schlüsselqualifikationen gelegt.
Wie bereits erwähnt, können bis zu rund 30 Prozent fach-
fremde Ausbildungsinhalte, wie etwa eine wirtschafts-
wissenschaftliche Grundausbildung, integriert werden. Das
nordrhein-westfälische Konzept macht es sogar möglich, für
ein Semester ins Ausland zu gehen.

Die zukünftigen Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte,
Notare und Verwaltungsjuristen absolvieren nach dem
Bachelor-Abschluss ein zweijähriges Master-Studium, das
sich an einer späteren Tätigkeit in der Rechtspflege im wei-
teren Sinne orientiert und unter anderem auch die Grund-
lagen des Rechts (z. B. Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie)
einschließt. Die Zulassung erfolgt durch die Universitäten
im Rahmen ihrer Ausbildungskapazitäten.

Eine staatliche Eingangsprüfung für den Vorbereitungs-
dienst ist erforderlich, um einen gleichmäßigen Standard
aller Referendarinnen und Referendare zu gewährleisten.
Der Vorbereitungsdienst beträgt wie bisher zwei Jahre und
ermöglicht weiterhin eine intensive Ausbildung in den
rechtsberatenden Berufen. Die abschließende Staatsprüfung
entspricht dem bisherigen zweiten juristischen Staats-
examen.

> dr. jeep: Am einfachsten kann das 4-Stufen-Modell im
Vergleich zur heutigen Ausbildung dargestellt werden: Ein
Bachelor ersetzt die erste Prüfung/Staatsexamen. Grundsätz-
lich sind vier Jahre Hochschulstudium mit 70% Vor-
bereitung auf den Examensstoff und 30% freier Fächerwahl
vorgesehen. Ein umfassendes (bisher zweites) Staatsexamen
wird als Zugangsvoraussetzung vor das Referendariat gelegt,
die Mindestnote muss „befriedigend“ sein. Inhaltliche
Abstriche werden nicht in der Breite, aber in der Tiefe des
Stoffes gemacht. Die „Theorie der Praxis“ wird geprüft, also
Schriftsätze, Urteile und Verträge. Dafür keine Pflicht-
spezialisierung in Bachelor und Examen (Einheitsjurist!).
Vollzeit-Referendariat mit vier Stationen (eine bei Gericht,
eine bei Anwalt, zwei nach Wahl, dauerhaft Sitzungsdienst
bei Staatsanwaltschaft,) von je drei oder vier Monaten,
damit erreichen wir netto mehr Ausbildungszeit als heute,
obwohl die Gesamtzeit brutto verkürzt wird. Das Vollzeit-
Referendariat wird durch Stationszeugnisse und Arbeits-
berichte (zur Erleichterung von Einstellungsgesprächen)
aufgewertet. Dafür kommt das Modell ohne nachfolgendes
Staatsexamen aus, da erst eine theoretische Prüfung abgelegt
wird und dann die praktische Ausbildung folgt. Der Master
dient – wie bisher – der Spezialisierung vor oder in den ers-
ten Jahren nach Berufseinstieg, aber er sollte nicht ver-
pflichtend für den Volljuristen sein.

> notar: Welches sind die Vorteile Ihres Modells?

> dr. jeep: Die Verkürzung der Gesamtstudiendauer bei
gleichzeitiger Qualitätssteigerung und die Lösung aller oben
genannten Probleme. Durch studienbegleitende Prüfungen
hoher Anspruch und frühes Feedback im Studium. Durch
Mitnahme der erlangten „Credits“ ist ein Fachwechsel nach
ein, zwei Jahren noch sinnvoll. Sehr gute Berufschancen
bereits für Bachelor-Absolventen, etwa als Einstieg in Steuer-
beratung, Wirtschaftsprüfung, Trainee-Programme in der
Wirtschaft, weiterführende Master-Abschlüsse, Verbands-
tätigkeit, Anstellung bei Anwälten und Notaren, Journalis-
mus, Selbständigkeit. Wer im – erschwerten Staatsexamen –
scheitert, steht nicht mit leeren Händen da. Nur noch dieje-

nigen müssen und sollten das Staatsexamen bestehen, die
wirklich fachlich die „Befähigung für die reglementierten
juristischen Berufe“ haben. Es gibt eine objektive Zugangs-
schwelle hierzu durch ein staatliches Examen. Bewahrung
des Einheitsjuristen. Deutliche Reduzierung der Zahl der
„Verlegenheitsanwälte“. Steigerung des Wettbewerbs der
Hochschulen um die beste Bachelorausbildung mit der bes-
ten Vorbereitung auf das Staatsexamen. Das Staatsexamen
erleichtert den Vergleich der Qualität der Bachelor-
abschlüsse. Und schließlich kommt noch ein europarecht-
licher Vorteil hinzu: Wir können unbesorgt jeden aus-
ländischen Bachelor als solchen anerkennen – und dem
Absolventen den Zugang zum Staatsexamen ermöglichen.
Wenn er dieses besteht, hat er nachgewiesen, dass er die
theoretischen Kenntnisse für eine volljuristische Tätigkeit in
Deutschland besitzt.

> professor dr. goll: Es löst die eingangs geschilderten
Defizite der heutigen Ausbildungsstruktur durch eine echte
inhaltliche Ausbildungsstrukturreform und heftet nicht nur
ein neues Etikett auf eine alte Ausbildung.

Professor Dr. Ulrich Goll hat in
Freiburg im Breisgau Rechts-
wissenschaften studiert. Im
Jahr 1982 wurde er zum Pro-
fessor an der Staatlichen Fach-
hochschule Ravensburg-
Weingarten ernannt. Er war
bereits von 1996 bis 2002 für
die FDP Justizminister des Lan-
des Baden-Württemberg. Seit
dem 28.7.2004 ist er wieder
Justizminister und seit dem
12.6.2006 zudem stellvertre-
tender Ministerpräsident des
Landes.

> m�ller-piepenkçtter: Neben der Schaffung europaweit
transparenter und anerkannter Abschlüsse liegt der wesent-
liche Vorteil in einer großen Flexibilität. Außer dem unmit-
telbaren Berufseinstieg nach dem Bachelor-Abschluss und
der Möglichkeit, die komplette Ausbildung zum Volljuristen
weiter zu beschreiten, kann beispielsweise auch ein speziali-
sierendes Master-Studium aufgesattelt werden, etwa auf dem
Gebiet des Wettbewerbs-, Bank- oder Versicherungsrechts
oder des Europarechts sowie der europäischen Beziehungen.
Das kann aber auch ein Master einer anderen Fachrichtung
sein, z. B. Wirtschaftswissenschaften, Management im
Gesundheitswesen, Medien und Kommunikation oder ein
Master an einer ausländischen Universität, etwa ein europä-
ischer oder amerikanischer Master of Business Adminis-
tration. Viele Unternehmen bilden ihren eigenen Führungs-
nachwuchs in Trainee-Programmen aus. Auch hier hätten
vielseitige Juristinnen und Juristen mit einem dreijährigen
Bachelor gute Chancen. Es wird Zeit, dass die Juristen Berei-
che zurückerobern, die derzeit noch von Absolventen ande-
rer Fachrichtungen wie Betriebswirten, Psychologen und
anderen Geisteswissenschaftlern besetzt sind.

> notar: Wie stehen Sie zu den beiden anderen Model-
len? Wo sehen Sie deren Schw�chen?
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3 1 6 M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r / G o l l / J e e p : B o l o g n a n o t a r 1 1 – 2 0 0 8



Reemers publishing services GmbH
h:/dav/notar/notar_11_2008/3d/05_interview.3d from 07.11.2008

3B2 Version: 9.1.431; Page size: 210.00mm x 297.00mm

> professor dr. goll: Hinsichtlich des Modells meiner
nordrhein-westfälischen Kollegin sehe ich als wesentlichen
Nachteil zum einen, dass ohne erkennbare inhaltliche Vor-
teile gegenüber dem heutigen System die Prüfungslast für
Studierende und Lehrende wesentlich erhöht würde. Zum
anderen würde es zu einer erheblichen Ausbildungszeit-
verlängerung kommen. Denn wenn nach dem zusätzlichen
Bachelor- und Master-Abschluss auch noch eine Eingangs-
prüfung zum Vorbereitungsdienst vorgesehen wird, werden
sich die jungen Leute, das zeigt alle internationale Erfah-
rung mit solchen concoursartigen Strukturen, auf diese Ein-
gangsprüfung gesondert vorbereiten. Unter einem Jahr wird
das kaum abgehen können. Und Wartezeiten auf den Vor-
bereitungsdienst, die man vielleicht mit diesem Jahr „ver-
rechnen“ könnte, gibt es in Baden-Württemberg derzeit
nicht.

Beim Vier-Stufen-Modell gefällt mir schon der Gedanke
nicht, dass unsere Volljuristen nicht mehr die höchste ver-
fügbare wissenschaftliche Qualifikation haben sollen:
Unsere ganze Rechtskultur setzt voraus, dass die Rechts-
anwendung auf wissenschaftlicher Basis erfolgt. Wie will
man dann vermitteln, dass man ausgerechnet Richter,
Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Notar soll werden können,
ohne auf diesem Feld die höchste denkbare Qualifikation zu
haben?

> m�ller-piepenkçtter: Das Stuttgarter Modell will die
Staatsprüfungen und das Referendariat abschaffen. Es gäbe
keine einheitlichen und vergleichbaren Abschlüsse mehr.
Zudem darf sich der Staat nicht so weitgehend aus der Juris-
tenausbildung zurückziehen. Dass die eintretende Kosten-
ersparnis in angemessenem Umfang bei den Hochschulen
ankommen würde, muss bezweifelt werden.

Das Konzept von Jeep ist ebenfalls nicht akzeptabel: Es ist
illusorisch zu glauben, die Studierenden könnten nach nur
vierjähriger Ausbildung ein Examen auf dem Niveau der bis-
herigen zweiten juristischen Staatsprüfung, wenn auch mit
gewissen Abstrichen in der Tiefe, meistern. Auch kann man
es nicht verantworten, die jungen Juristinnen und Juristen
nach nur einem Jahr Referendariat in die Praxis der regle-
mentierten juristischen Berufe zu entlassen.

> dr. jeep: Ein dreijähriger Bachelor ist in den Rechts-
wissenschaften als Regel zu kurz, um die Berufsaussichten
der Absolventen auf das erforderliche Niveau zu heben. Es
geht ja nicht darum, möglichst viele Studierende möglichst
schnell wieder loszuwerden. Wichtiger noch: Wenn die
Note des Bachelors über den Zugang zu den reglementierten
juristischen Berufen entscheidet (nur 40% der Absolventen
sollen in den Master wechseln dürfen), beginnt vom ersten
Studientag der Druck auf die Studierenden, die nur noch auf
die Note schielen und Universität wie Dozenten allein nach
diesem Kriterium auswählen. Eine objektive Vergleichbar-
keit von Hochschulabschlüssen ist jedoch nicht möglich.
Die Wissenschaft und die Interdisziplinarität blieben ver-
mutlich auf der Strecke. Ein deutscher Pflichtmaster kon-
terkariert zudem die erfolgreiche Internationalisierung, die
bereits heute durch den LL.M. in der Juristenausbildung Ein-
zug gehalten hat. Sie verhindert eine Spezialisierung von
Studierenden und Hochschulen durch diesen Studiengang
und ist zudem für ausländische Studierende unattraktiv. Mir
leuchtet auch nicht ein, warum ein Master, den es ja schon

lange als freiwillige Zusatzqualifikation gibt, mit einem Mal
unverzichtbar für den deutschen Volljuristen sein soll.

Dr. Jens Jeep ist seit 2006 Notar
in Hamburg. Er ist stellvertre-
tender Vorsitzender des Ham-
burgischen Notarvereins. Bis
zu seiner Ernennung zum
Notarassessor im Jahr 2003
war er als Rechtsanwalt in der
internationalen Wirtschafts-
kanzlei GleissLutz tätig und am
Aufbau der Bucerius Law
School in Hamburg beteiligt.
Dr. Jeep ist Lehrbeauftragter an
der Humboldt-Universität zu
Berlin und Autor des 4-Stufen-
Modells.

Beim NRW-Modell verlängert sich die Ausbildung zum Voll-
juristen gegenüber heute. Es bleibt hier zudem bei dem
Anreiz für Tauchstationen, weil das zweite Staatsexamen
weiterhin über den Berufseinstieg entscheidet, nicht die
Leistung im Referendariat. Es werden somit praktisch keine
der aktuellen Probleme gelöst, aber neue geschaffen. Die
genannten Schwächen sind zudem systemimmanent und
nicht lösbar – außer durch ein anderes System, insbesondere
den Verzicht auf den Master als Pflichtvoraussetzung für die
reglementierten juristischen Berufe.

> notar: Sind Sie f�r die Beibehaltung des Einheits-
juristen?

> professor dr. goll: Die Antwort ergibt sich aus dem
Stuttgarter Modell: So weit unter heutigen Umständen noch
möglich, ja: Nicht mehr als den überall berufsfähigen Ein-
heitsjuristen, aber als den in allen Berufen einarbeitungs-
fähigen Einheitsjuristen.

> m�ller-piepenkçtter: Unbedingt. Die einheitsjuristische
Ausbildung ist schon deshalb notwendig, um einen rei-
bungslosen Wechsel zwischen den verschiedenen reglemen-
tierten juristischen Berufen zu gewährleisten, z. B. vom
Rechtsanwalt zum Richter. Solche Wechsel sind sehr sinn-
voll und wünschenswert. Richter und Anwalt müssen sich
zudem auf gleicher Augenhöhe begegnen können. Hinzu
kommt, dass ein Anwalt einfach wissen muss, wie ein Rich-
ter arbeitet und umgekehrt. Da reicht es nicht aus, wenn –
wie der Deutsche Anwaltverein in seinem Gesetzentwurf für
einen Spartenvorbereitungsdienst vorsieht – nur eine drei-
monatige Gerichtsstation eingeschoben wird. Vor einer
Umsetzung des DAV-Modells kann ich im Übrigen nur war-
nen: Ca. 4.000 bis 5.000 Juristen mit erstem Examen wür-
den jedes Jahr auf der Strecke bleiben, weil sie keinen Aus-
bildungsanwalt finden.

> dr. jeep: Ja, unbedingt. Der Wechsel der Berufe sollte
ebenso möglich sein wie die freie Entscheidung für einen
der Berufe zum Zeitpunkt des Berufseinstiegs – und nicht
zwei Jahre vorher. Die Zeit für eine Spezialausbildung durch
das „training on the job’“ sind immer die ersten Jahre im
Beruf, gleich ob als Richter, Anwalt oder Notar. Es sollte
jedoch möglich aber nicht verpflichtend sein, sein Referen-
dariat in bestimmten Grenzen flexibel zu gestalten, also
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etwa auf eine Fachrichtung (bspw. Strafrecht) oder einen
Beruf (bspw. Rechtsanwalt) hin auszurichten.

> notar: Sind Sie f�r die Beibehaltung eines Staats-
examens?

> dr. jeep: Ja. Nur ein weitgehend anonymes Staatsexamen
mit vielen Klausuren sichert eine möglichst objektive Ver-
gleichbarkeit des theoretischen Studienerfolgs. Dieses sollte
idealerweise länderübergreifend organisiert werden, um die
Vergleichbarkeit noch zu erhöhen. Zwei Blöcke mit je sechs
Klausuren im Abstand von drei Monaten halte ich für ein
gutes Modell. Anderenfalls geben wir das – bei allen Verbes-
serungsmöglichkeiten im Detail – wertvollste Markenzei-
chen unserer Ausbildung völlig ohne Not auf. Bologna
jedenfalls verlangt keineswegs den Verzicht auf das Staats-
examen!

> professor dr. goll: Wir
wollen keine reine Staats-
prüfung mehr, aber eine so
weit um staatliche Ele-
mente „angereicherte“ uni-
versitäre Prüfung, dass die
Vergleichbarkeit erhalten
bleibt und die im Hinblick
auf das öffentliche Interesse
an einer geordneten Rechts-
pflege erforderliche Quali-

tätssicherung möglich ist. Nur am Rande: Eine echte erste
Staatsprüfung haben wir doch sowieso schon nicht mehr.
Dreißig Prozent der Note der ersten Prüfung stammen ja
bereits aus der Universitätsprüfung!

> notar: Frau Ministerin, sind Sie f�r die Beibehaltung
beider Staatsexamina? Warum?

> m�ller-piepenkçtter: Die erste Prüfung bleibt nicht in
der bisherigen Form erhalten. Sie war bisher zugleich
Studienabschlussprüfung und Eignungsprüfung für den
Referendardienst. Nach dem nordrhein-westfälischen Bo-
logna-Modell wird das Studium allein durch den Erwerb des
Bachelors und des Masters abgeschlossen. Die staatliche Ein-
gangsprüfung verfolgt nur noch den Zweck festzustellen, ob
der Prüfling den Referendardienst voraussichtlich mit Erfolg
absolvieren kann. Das ist notwendig, weil die juristischen
Fakultäten über Spielräume bei der Gestaltung ihrer Studien-
programme verfügen und daher unterschiedlich zugeschnit-
tene Bachelor- und Master-Abschlüsse anbieten werden. Die
Eingangsprüfung soll einen einheitlichen Standard sichern.
Sie wird in etwa der bisherigen staatlichen Pflichtfach-
prüfung entsprechen. Der Vorbereitungsdienst mündet –
wie bisher – in eine abschließende Staatsprüfung. Auch
diese halte ich für unverzichtbar: Wer beruflich mit den
Rechten anderer Menschen umgehen will, der muss am
Ende der Ausbildung beweisen, was er kann, und zwar nach
einem bewährten und über die Jahre gleich bleibenden
Standard. Kritiker, die einen Qualitätsverlust durch die
Umsetzung des Bologna-Prozesses befürchten, können sich
entspannt zurücklehnen: Mit dem nordrhein-westfälischen
Modell wird es einen solchen Qualitätsverlust nicht geben.

> notar: Angenommen, Ihre Ministerkollegen w�ren
damit einverstanden, dass zumindest auf eines der bis-
herigen zwei Staatsexamina verzichtet werden kçnnte,

w�re es Ihrer Meinung nach das Examen vor oder das
nach dem Referendariat? Warum?

> m�ller-piepenkçtter: Diese hypothetische Frage kann,
so wie sie formuliert ist, nicht beantwortet werden. Es geht
bei Bologna ja nicht darum, eine Staatsprüfung oder gar
beide Prüfungen einzusparen. Vielmehr ist es wichtig, sich
für ein stimmiges Gesamtkonzept zu entscheiden.

> professor dr. goll: Mit dem Stuttgarter Modell strebe ich
eine ganz andere Ausbildungsstruktur ohne Referendariat
im heutigen Sinne an. Sollte nur auf ein Examen vor oder
nach einem Referendariat verzichtet werden, könnte das
also nur ein System sein, das sehr weit von meinen Vorstel-
lungen entfernt wäre. Ich müsste mehr über ein solches Sys-
tem wissen, bevor ich sagen könnte, welches Staatsexamen
dann eher wegfallen sollte.

> notar: W�rde sich die Ausbildung zum Volljuristen
nach Ihrem Modell verl�ngern?

> professor dr. goll: Nein, die Zeit bis zum Eintritt in die
(noch unselbständige) Berufsausübung würde sich sogar ver-
kürzen.

> notar: Frau Ministerin, verl�ngert sich durch Ihr
Modell mit Bachelor, Master, Referendariat und zwei
Staatsexamina nicht die gesamte Ausbildungszeit zum
Volljuristen?

> m�ller-piepenkçtter: Nein. Nach dem derzeit geltenden
Recht sollte das Studium nach acht Semestern abge-
schlossen sein. Hinzu kommt etwa ein halbes Jahr Prüfungs-
zeit, das macht zusammen viereinhalb Jahre. Tatsächlich
brauchen jedoch viele Studierende länger. So ist es gang und
gäbe, zunächst von der Freischussmöglichkeit bis zum Ende
des achten Semesters Gebrauch zu machen und die staatli-
che Pflichtfachprüfung zu absolvieren. Erst danach wird das
Schwerpunktbereichsstudium zu Ende geführt. Bis zum
kompletten Abschluss der ersten Prüfung vergehen da leicht
fünf Jahre, oft sogar mehr. Im Jahr 2006 betrug die durch-
schnittliche Studiendauer nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes 10,2 Semester. Bachelor- und Master-
Studiengänge dauern zusammen ebenfalls fünf Jahre. Die
Eingangsprüfung für den Referendardienst kann schon wäh-
rend des zweiten Masterjahres abgelegt werden, so dass
keine zusätzlichen Prüfungszeiten anfallen. Unser modell-
hafter Studienplan, der von einer Expertenkommision ent-
wickelt wurde, zeigt, dass das erste Masterjahr bei geschick-
ter Konzipierung zugleich eine hervorragende Vorbereitung
auf die Eingangsprüfung ist. Man darf zudem nicht aus dem
Blick verlieren, dass sich für eine Vielzahl von Juristen, näm-
lich für diejenigen, die unmittelbar nach dem Erwerb des
Bachelor-Grades eine Berufstätigkeit aufnehmen, die Aus-
bildungszeit drastisch verkürzt.

> notar: Herr Dr. Jeep, was sagen Sie? W�rde sich die
Ausbildungszeit zum Volljuristen nach Ihrem Modell
verk�rzen, verl�ngern oder gleich bleiben?

> dr. jeep: Sie würde sich verkürzen. Bereits nach drei bis
vier Jahren wäre der Berufseinstieg in die nicht reglementier-
ten Berufe, nach 5 1/2 Jahren der in die reglementierten
juristischen Berufe möglich – ohne Abstriche bei der Aus-
bildungsqualität!
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> notar: Frau M�ller-Piepenkçtter, Herr Prof. Goll, in
Ihren Modellen entscheidet nicht mehr die Note im
Staatsexamen �ber das Weitermachen auf dem Weg
zum Volljuristen, sondern die Note des Bachelors. Kriti-
ker geben zu bedenken, dass damit jede einzelne Klausu-
rennote im Rahmen des Bachelor-Studiums f�r den
Zugang zu den reglementierten juristischen Berufen
relevant wird und deshalb viele Studierende ihr ganzes
Studium danach ausrichten kçnnten, welcher Professor
und welche Hochschule die besten Noten verteilt. Sie
bef�rchten zudem eine Vielzahl von Remonstrationen
hinsichtlich der Notenvergabe. Was sagen Sie zu dieser
Kritik?

> professor dr. goll: Ich gehe nicht davon aus, dass allein
die Note des Bachelors über den Zugang zum Masterstudium
entscheiden würde. Schon heute wählen ja die Univer-
sitäten ihre Studierenden auch nach anderen Kriterien als
nach der blanken Note im Abitur. So kann die Qualität der
Ausbildungsstätte, an der der Bachelor erworben wurde, bei
der Zulassung zum Masterstudium Berücksichtigung finden.
Eine Abwärtsspirale ist daher kaum zu befürchten. Niemand
würde ja auch auf die Idee kommen, einen Studienplatz in
Yale oder Harvard auszuschlagen, nur weil er anderswo viel-
leicht auf eine etwas bessere Note hoffen kann.

Und was die Korrekturbeschwerden angeht: Da glaube ich,
man unterschätzt unsere Studierenden, wenn man ihnen
unterstellt, sie würden gewissermaßen standardmäßig alle
relevanten Noten anfechten. Das ist auch heute nicht so,
auch nicht in den juristischen Staatsprüfungen. Die jungen
Leute sind im Allgemeinen recht gut in der Lage, ihre eigene
Leistung einzuordnen und legen nicht ohne Sinn und Ver-
stand Rechtsbehelfe ein.

> m�ller-piepenkçtter: Selbstverständlich entscheidet –
als letzter Schritt – das Ergebnis einer Staatsprüfung, näm-
lich der Eingangsprüfung, darüber, ob der Prüfling in den
Referendardienst eintreten und schließlich Volljurist wer-
den kann. Soweit Ihre Frage auf den Übergang vom Bache-
lor- zum Masterstudium abzielt, kann nur vermutet werden,
dass die Universitäten die Zulassung zum Masterstudium
maßgeblich an die Bachelor-Note knüpfen werden. Im Übri-
gen gilt: Auch heute richten manche Studierende ihre
Fächerwahl danach aus, wo es vermeintlich die besten
Noten zu holen gibt, so vor allem beim Schwerpunkt-
bereichsstudium. An den Fakultäten sind sicherlich gewisse
Tendenzen zu bestimmten Schwerpunktbereichen bzw.
Hochschullehrern festzustellen. Dies wird nach Einführung
von Bachelor-Master-Strukturen nicht anders sein. Im Übri-
gen ist es Aufgabe der Hochschulen, für gleichmäßige
Bedingungen und Anforderungen zu sorgen.

> notar: Dr. Jeep, pl�dieren Sie f�r einen drei- oder einen
vierj�hrigen Bachelor?

> dr. jeep: Das hängt vom Angebot der Hochschule ab.
Wer die Studierenden auf das Staatsexamen vorbereiten will,
also typischerweise die klassischen Universitäten, benötigt
einen vierjährigen Bachelor. Wer von vornherein einen spe-
zialisierten (z. B. Wirtschafts)Bachelor anbietet (wie etwa die
Universität Mannheim), kann mit drei Jahren auskommen.
Auch diese Absolventen sollten zum Staatsexamen zugelas-
sen werden, wenn sie dies wünschen, aber sie müssten sich
Teile des Stoffes noch zusätzlich aneignen, da sie diese nicht

originär von der Hochschule vermittelt bekommen werden.
Die Studierenden müssen vorher nur wissen, was sie bekom-
men. Die Hochschulen müssen sich also viel mehr als heute
darin beweisen, dass ihre besten Absolventen auch im
Staatsexamen die besten Noten erzielen. Dies wird statis-
tisch nämlich leicht überprüfbar sein und den Reiz einer
Hochschule für die Studierenden ausmachen. Die Leistung
der Hochschulen wird so transparenter. Wer nur gute Noten
verteilt, aber nicht auf das Examen vorbereitet, wird mittel-
fristig wenig Zuspruch bei den Studierenden finden. Das
Repetitorium wird so sicher nicht von heute auf morgen
verschwinden, aber ich denke schon, dass die Bedeutung
deutlich abnehmen wird.

> notar: Dr. Jeep, Ihr Modell begn�gt sich mit einem
Staatsexamen und verzichtet auf ein zweites. Reicht dies
aus, um die Selektion der besten Studierenden f�r die
reglementierten juristischen Berufe zu sichern?

> dr. jeep: Ja, zumal nach dem 4-Stufen-Modell strukturell
das erste Examen entfällt, nicht das zweite. Wie heute treten
die Studierenden mit zwei theoretischen Abschlüssen auf
den Arbeitsmarkt, der eine reflektiert nun jedoch erstmals
die Leistungen an der Hochschule, der andere den (theo-

retischen) Gesamtwissens-
stand danach. Hinzu kom-
men die Stationsnoten und
-zeugnisse im Hinblick auf
die praktischen Erfahrun-
gen, im Einzelfall zudem
noch ein Masterabschluss
und die Promotion. Das
sollte meines Erachtens aus-
reichen, zumal jeder die
Möglichkeit haben sollte,
die Note des Examens
durch eine Wiederholung
zu korrigieren. Die neue
Studienstruktur wird außer-
dem dazu führen, dass die
Studierenden viel früher
selbständige Leistungen wie

Referate und Seminararbeiten erbringen, so dass sie im Ver-
gleich zur heutigen Ausbildung deutlich besser und selb-
ständiger ausgebildet sein werden. Wer hingegen ein
Examen nach dem Referendariat befürwortet, muss sich der
nicht vermeidbaren Nachteile bewusst sein, vor allem des
geringen Engagements der Betroffenen für die praktische
Ausbildung. Ich halte diesen Preis für zu hoch, die Vorteile
für zu gering.

> notar: Warum pl�dieren Sie f�r einen Verzicht auf das
traditionelle zweite Staatsexamen?

> dr. jeep: Die praktische Ausbildung erfordert die volle
Konzentration der Studierenden. Diese ist nicht möglich,
wenn am Ende das alles entscheidende (theoretische) Staats-
examen droht. Und warum sollte derjenige, der in einem
vorverlegten, anspruchsvollen Examen nachgewiesen hat,
dass er das theoretische Rüstzeug mitbringt, dieses ein bis
eineinhalb Jahre später nochmals beweisen? Auch hier
sollte man nicht den Vergleich zu heute ziehen: Viele der
juristisch schwachen „Problemreferendare“ wird es in
Zukunft nicht mehr geben, wenn die Mindestnote im
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Examen das „Befriedigend“ ist. Außerdem ist so bereits im
Referendariat die konkrete Bewerbung um eine Stelle mög-
lich, weil nicht erst die Abschlussnote abgewartet werden
muss.

> notar: Sie wollen im Rahmen des Staatsexamens vor
dem Referendariat bereits praktische Fertigkeiten abpr�-
fen, die bisher Gegenstand des zweiten Staatsexamens
sind. Kritiker wenden ein, damit w�rde das Studium
�berfrachtet. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

> dr. jeep: Wir müssen bedenken, dass wir diese Fähig-
keiten letztlich nur von der besseren Hälfte der Studieren-
den fordern, nur sie werden und sollen das Examen beste-
hen. Im Übrigen halte ich es eher für natürlich, das gesamte
Studium nicht nur auf die Erstellung von Gutachten aus-
zurichten, sondern von Anbeginn auch die richterliche und
anwaltliche Sichtweise mitzuvermitteln, wenngleich der
Schwerpunkt das Gutachten bleiben sollte. Ein perfekter
Anwalt oder Richter wird nie am Ende der Ausbildung ste-
hen, aber die Grundfertigkeiten kann und sollte er mit-
bringen. Ich plädiere für ein System von Theorie und Praxis
in der Form, dass erst auch die „Theorie der Praxis“ gelehrt
und geprüft wird, bevor sie dann in den Stationen ange-
wandt werden kann. Wie man ein Urteil aufbaut, wie einen
Schriftsatz, wie ein Testament oder einen Ehevertrag, ist
zuerst einmal theoretisches Wissen. Der Vorteil ist, dass die
Referendare von Anfang an das Rüstzeug für die Praxis
haben, das ihnen heute erst vermittelt werden muss. Dies
steigert ihre Einsetzbarkeit in der Praxis und erhöht den
Lerneffekt erheblich.

> notar: Wie beurteilen Sie die Verfassungsm�ßigkeit
einer Zugangsbeschr�nkung zu den reglementierten
juristischen Berufen, die an einer Hochschulnote fest-
macht? Wie stellen Sie die Vergleichbarkeit der Hoch-
schulnoten sicher?

> professor dr. goll: Zunächst ist das Stuttgarter Modell
von dieser Frage ja nur für den Übergang vom Bachelor-
Studium ins Master-Studium tangiert, weil das Modell am
Ende der Masterphase durch entsprechende staatliche Ele-
mente die Vergleichbarkeit sicherstellt. Und was den Über-
gang vom Bachelor-Studium in den Masterstudiengang
angeht, glaube ich nicht, dass unsere Verfassung einen der-
art starren Rahmen vorgibt, dass hier unbedingt eine Staats-
prüfung erforderlich wäre. Ich glaube, so viel Flexibilität
haben die Väter unseres Grundgesetzes ihrem Werk mit-
gegeben, dass wir auf veränderte Rahmenbedingungen mit
vernünftigen Reformen reagieren können. Im Übrigen habe
ich noch nicht gehört, dass jemand die heutige erste Prü-
fung für verfassungswidrig halten würde, weil sie zu dreißig
Prozent Universitätsprüfung ist.

> m�ller-piepenkçtter: Verfassungsrechtliche Bedenken
bestehen nicht. Auch wer nach geltendem Recht Volljurist
werden will, muss eine Hochschulprüfung bestehen, näm-
lich die Schwerpunktbereichsprüfung. Ein vergleichbar
hohes Ausbildungsniveau zu schaffen, ist Aufgabe der Hoch-
schulen. Die staatliche Eingangsprüfung gibt die Vorgaben
für einen einheitlichen Standard.

> notar: Dr. Jeep, wie beurteilen Sie die Verfassungs-
m�ßigkeit der von Ihnen vorgeschlagenen Zugangs-
beschr�nkung zu den reglementierten juristischen Beru-

fen, wenn Sie – anders als heute – ein „befriedigendes“
Staatsexamensergebnis verlangen?

> dr. jeep: Ich sehe darin kein Problem. Im Gegenteil: Wol-
len und müssen wir nicht durch das Staatsexamen sicher-
stellen, dass unsere Rechtsberater und Richter wenigstens
eine „befriedigende“ Leistung ablegen? Ein Gutachten der
Hamburger Justizverwaltung kommt zum gleichen Ergebnis.
Zumal nunmehr das Staatsexamen nicht mehr Studien-
abschlussprüfung für alle, sondern Berufszugangsprüfung
für die besonders Geeigneten ist. Wer hier scheitert, hat
– anders als heute – bereits einen Hochschulabschluss!

> notar: Die Kritik an der Bologna-Umsetzung in ande-
ren Fachgebieten macht oft an dem nur dreij�hrigen
Bachelor fest, der die Studierenden in ein zu enges Kor-
sett presse, sie zeitlich �berfordere und nicht gen�gend
Freiheit zum wissenschaftlichen Studium biete. Sie
bef�rworten dennoch einen nur dreij�hrigen Bachelor.
Was entgegnen Sie auf die Kritik auch im Hinblick auf
die Berufschancen der Absolventen?

> professor dr. goll: Ob die Zeit reicht, hängt sehr davon
ab, was die Bachelor können sollen: Natürlich kann künftig
nicht in drei Jahren das gelernt werden, was bisher in vier
Jahren Regelstudienzeit zu lernen war. Diesen Anspruch hat
das Stuttgarter Modell aber auch nicht. Die jungen Leute
sollen ja nicht schon nach drei Jahren so weit sein, wie sie
heute nach der ersten Prüfung sind. Dass es aber möglich ist,
in drei Jahren ein solides methodisches Grundgerüst zu
legen, das nicht nur dazu befähigt, unmittelbar in rechts-
nahen Bereichen in den Beruf einzusteigen, sondern außer-
dem die Basis sein kann für Aufbauqualifikationen aller Art,
etwa in Masterstudiengängen verwandter Disziplinen, daran
habe ich keine Zweifel.

> m�ller-piepenkçtter: Die Curricula sind so auszurichten,
dass das Bachelor-Studium ohne zeitliche Überforderung
bewältigt werden kann. Von einem „Korsett“ kann keine

Rede sein: Es wird Wahl-
möglichkeiten geben, die je
nach Interesse der Studie-
renden und dem Fächer-
angebot der Fakultäten
genutzt werden können.
Hier kann wissenschaftlich
gearbeitet werden. Auch die
Bachelor-Arbeit stellt eine
wissenschaftliche Leistung
dar. Eine weitere wissen-
schaftliche Vertiefung folgt
im Masterstudium. Die
Berufschancen der Absol-
venten erhöhen sich
schließlich nicht dadurch,
dass man das Bachelor-
Studium auf vier Jahre
anlegt.

> notar: Sie pl�dieren f�r einen deutschen, zweij�hrigen
Master als Teil der grundst�ndigen Ausbildung zum
Volljuristen. Einj�hrige Masterabschl�sse (LL.M.) wer-
den bereits heute von jungen deutschen Juristen – meist
im Ausland – abgelegt und erhçhen deren Berufs-
chancen. Vertr�gt sich Ihr Modell mit dem Wunsch
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nach mehr Internationalit�t der Juristenausbildung und
dem Ziel, ausl�ndische Studierende f�r einen Speziali-
sierungsmaster in Deutschland zu gewinnen?

> professor dr. goll: Ich sehe keine Gefahr für die Interna-
tionalisierung und Spezialisierung. Wenn schon in der heu-
tigen Staatsexamensstruktur die Universitäten die von
Ihnen sogenannten „Spezialisierungsmaster“ einrichten,
warum sollten sie denn das künftig nicht mehr tun? Und
was in der anderen Richtung die Mobilität deutscher Master-
absolventen ins Ausland und die Anerkennung dieses
Abschlusses im Ausland angeht, hängt ja beides nicht davon
ab, wie lange der Master in Deutschland dauert.

> m�ller-piepenkçtter: Den Universitäten bleibt es natür-
lich unbenommen, einen einjährigen Master für aus-
ländische Studierende anzubieten. Auch gegen einjährige
Studienprogramme zur Spezialisierung für deutsche Juristen
ist nichts einzuwenden. Der zweijährige Master als zweite
Stufe auf dem Weg zum Volljuristen weist einen ganz ande-
ren Zuschnitt auf. Die verschiedenen Masterprogramme
können nebeneinander stehen, da besteht überhaupt kein
Widerspruch. Im Gegenteil: Auch ein Bachelor-Absolvent
kann, statt den Weg zum Volljuristen weiter zu beschreiten,
einen spezialisierenden – ein- oder zweijährigen – Master
erwerben, um seine Chancen für einen Berufsstart weiter zu
erhöhen.

> notar: In Mannheim sollte ein Pilotversuch mit einem
speziellen, wirtschaftsorientierten juristischen Bachelor-
Studium starten, das Teile des Staatsexamen mit einge-
baut h�tte, die somit deutlich vor dem restlichen
Examen h�tten abgelegt werden kçnnen. Dies rief große
Kritik und den Vorwurf der Ungleichbehandlung vor.
Was ist hier Ihre Auffassung und der Stand der Dinge?

> professor dr. goll: In Mannheim startet ein Pilot-
versuch! Die erforderliche Änderung unserer Juristenaus-
bildungs- und Prüfungsordnung ist unterzeichnet. Eine
unzulässige Ungleichbehandlung gegenüber den im her-
kömmlichen Staatsexamensstudiengang Studierenden sehe
ich angesichts des insgesamt vollkommen anderen Studien-
konzepts in Mannheim nicht. Dort werden die juristischen
Studieninhalte nur zirka 70 Prozent ausmachen, rund 30
Prozent entfallen auf nichtjuristische Inhalte. Gleichwohl

haben wir den geäußerten Bedenken durch eine geänderte
Gestaltung der Regelung Rechnung getragen.

> notar: Frau Ministerin, denken Sie dar�ber nach, das
Referendariat zu verk�rzen? Wenn ja, w�re in diesem
Fall ein zweites Staatsexamen verzichtbar, um Gelegen-
heit zu geben, die verk�rzte Referendarzeit ganz dem
Sammeln von Praxiserfahrungen zu widmen?

> m�ller-piepenkçtter: Eine Verkürzung des Referenda-
riats ist wenig realistisch. Es müssen wie bisher die notwen-
digen berufspraktischen Erfahrungen gesammelt werden
können, gerade im anwaltlichen Tätigkeitsbereich. Dement-
sprechend sieht das nordrhein-westfälische Ausbildungs-
konzept – wie schon nach dem bisherigen Ausbildungs-
recht – einen zweijährigen Referendardienst vor. Ein
abschließendes Staatsexamen auf dem Niveau der bisheri-
gen zweiten juristischen Staatsprüfung ist in jedem Fall
unverzichtbar.

> notar: Herr Dr. Jeep, welche Bedeutung kommt nach
Ihrem Modell den Stationsnoten im Referendariat zu,
wenn es kein nachfolgendes Staatsexamen gibt? Besteht
aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass Gef�lligkeitsnoten das
Bild verf�lschen? Wird das Referendariat mçglicher-
weise entwertet, wenn am Ende keine abschließende
Leistungskontrolle mehr steht?

> dr. jeep: Die Zeugnisse, insbesondere aber die Arbeits-
berichte aus den Referendariatsstationen erlauben im Bewer-
bungsgespräch die gezielte Nachfrage, um auch die prakti-
schen Fähigkeiten einschätzen zu können. Wer hier auf
Tauchstation geht und nur beim Kollegen abschreibt, wird
im Gespräch sofort identifiziert, weil er keine Auskunft
geben kann. Ein „Mogeln“ ist damit sinnlos, Phantasie-
noten sind es auch. Dennoch sollte es keine Gesamtnote für
das Referendariat geben. Die Zeugnisse sind – wie alle Zeug-
nisse – ein Hilfsmittel für die spätere Auswahl, aber kein
objektives Messinstrument. Das ist aber völlig normal und
meines Erachtens auch kein Nachteil. „Iudex non calculat“,
das muss auch bei der Einstellungsentscheidung gelten,
selbst wenn es mehr Mühe macht. Sie lohnt sich.

> notar: Vielen Dank f�r das Interview!
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